
Zuständigkeits- und Verfahrensordnung  
- synoptische Darstellung - 

Die Textstellen, die geändert werden, sind in der rechten Spalte in fetter Schrift gekennzeichnet. 
 

Bisherige Fassung 
 

Änderungsvorschlag Bemerkungen 

Gemäß § 13 Absatz 3 Satz 4, 2. Halbsatz der Landschafts-

verbandsordnung für  das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. 

Seite 657), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes v. 

24. März 2009 (GV. NRW. Seite 254); hat der Landschafts-

ausschuss am 28. August 2009 folgende Neufassung der 

Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die Ausschüsse 

der Landschaftsversammlung Rheinland und ihrer Kommis-

sionen erlassen: 
 

Gemäß § 13 Absatz 3 Satz 4, 2. Halbsatz der Landschafts-

verbandsordnung für  das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994  

(GV.NRW. Seite 657), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes v. 24. März 2009 (GV. NRW. Seite 254); hat der 

Landschaftsausschuss am        2011 folgende Neufassung 

der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die Aus-

schüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und ihrer 

Kommissionen erlassen: 

 

 

___________________________ 

Alle Beträge sind Brutto-Beträge 
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§ 1 Zuständigkeiten 

 

(1) Ausschüsse                         Federführendes Paragraph 

                                                    Dezernat 

Landschaftsausschuss 0 § 3 

Rechnungsprüfungsausschuss 02 § 7 

Ausschuss für Personal und 

allgemeine Verwaltung 

3 § 11 

Betriebsausschuss InfoKom Betriebs-

leitung 

§ 12 

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 2 § 9 

Bauausschuss 2 § 8 

Vergabeausschuss 

 

 

 

2 § 10 

 

Landesjugendhilfeausschuss 4 § 13 

Betriebsausschuss für die Jugend-

hilfeeinrichtungen 

4 § 14 

Schulausschuss 

 

4 § 15 

Sozialausschuss 7 § 16 

Ausschuss für das HPH-Netz  

 

8 § 17 

Betriebsausschuss für das HPH-

Netz 

 

 

Betriebs-

leitung 

 

§ 18 

 

Gesundheitsausschuss 

 

8 § 19 

§ 1 Zuständigkeiten 

 

(1) Ausschüsse                          Federführung Paragraph 

 

Landschaftsausschuss 0 § 3 

Rechnungsprüfungsausschuss 02 § 7 

Ausschuss für Personal und 

allgemeine Verwaltung 

1 § 8 

Betriebsausschuss LVR-InfoKom Betriebs-

leitung 

§ 9 

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 2 § 10 

Bauausschuss 2 § 11 

Vergabeausschuss 2 § 10 

 

 

 

Landesjugendhilfeausschuss 4 § 12 

Betriebsausschuss LVR-

Jugendhilfe Rheinland  

Betriebs-

leitung 

§ 13 

Schulausschuss  5 § 14 
 

Sozialausschuss  7 § 15 

Ausschuss für den LVR-Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen als 

Fachausschuss 

8 § 16 

Ausschuss für den LVR-Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen als 

Betriebsausschuss 

Betriebs-

leitung 

§ 17 

Gesundheitsausschuss  

 

8 § 18 

 

 

 

 

 

 

Umbenennung  Dez 3 

 

Redaktionelle Änderung 

 

 

 

Wegfall des Vergabeaus-

schusses/ Verlagerung der 

Zuständigkeiten zum Umwelt-

ausschuss ;LVers 8.2.2010 

 

redaktionelle Änderung 

 

Änderung Dezernats-

verteilung 

 

BS HPH 

 

 

BS HPH 
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Krankenhausausschüsse Klinikvor-

stände 

§ 20 

Betriebsausschuss Krankenhaus-

zentralwäscherei 

Betriebs-

leitung 

§ 21 

Betriebsausschuss Servicebetrieb 

Viersen 

Betriebs-

leitung 

§ 22 

Kulturausschuss 9 § 23 

Umweltausschuss 9 § 24 

 

 

(2) Die Zuständigkeiten der Ausschüsse ergeben sich aus 

den §§ 5, 11, 13, 23 LVerbO i.V.m. § 101 ff. GO NRW, § 71 

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) – Kinder und Ju-

gendhilfe, §§ 10, 14 AG-KJHG, § 3 Satzung für das LVR-

Landesjugendamt, der GemKHBVO in der jeweils geltenden 

Fassung, § 5 EigVO, § 32 GeschO LVers sowie den Be-

triebssatzungen der wie Eigenbetriebe geführten Einrich-

tungen des Landschaftsverbandes Rheinland. 

 

(3) Die in der Landschaftsverbandsordnung, anderen ge-

setzlichen Vorschriften und in Satzungen enthaltenen Zu-

ständigkeiten werden durch die Zuständigkeits- und Ver-

fahrensordnung für die Ausschüsse der Landschaftsver-

sammlung Rheinland und ihrer Kommissionen nicht be-

rührt. 

Krankenhausausschüsse   Klinikvor-

stände 

§ 19 

Betriebsausschuss LVR -

Krankenhauszentralwäscherei 

Betriebs-

leitung 

§ 20 

Betriebsausschuss Servicebe-
trieb Viersen  

Betriebs-

leitung 

§ 21 

Kulturausschuss 9 § 21 

Umweltausschuss 9 § 22 

 

 

(2) Die Zuständigkeiten der Ausschüsse ergeben sich aus 

den §§ 5, 11, 13, 23 LVerbO i.V.m. § 101 ff. GO NRW, § 71 

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) – Kinder und Ju-

gendhilfe, §§ 10, 14 AG-KJHG, § 3 Satzung für das LVR-

Landesjugendamt, der GemKHBVO in der jeweils geltenden 

Fassung, § 5 EigVO, § 32 GeschO LVers sowie den Betriebs-

satzungen der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen 

des Landschaftsverbandes Rheinland. 

 

(3) Die in der Landschaftsverbandsordnung, anderen ge-

setzlichen Vorschriften und in Satzungen enthaltenen Zu-

ständigkeiten werden durch die Zuständigkeits- und Ver-

fahrensordnung für die Ausschüsse der Landschaftsver-

sammlung Rheinland und ihrer Kommissionen nicht be-

rührt. 
 

 

 

 

 

Auflösung des Servicebetrie-

bes, LVers 10.12.2010 
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§ 2 

Landschaftsausschuss und Fachausschüsse 

Einspruchsrecht gegen Beschlüsse  

der Fachausschüsse 
 

(1) Der Landschaftsausschuss beschließt über alle nicht der 

Landschaftsversammlung gemäß § 7 LVerbO vorbehaltenen 

Angelegenheiten, soweit es sich nicht um Geschäfte der 

laufenden Verwaltung oder solche Angelegenheiten han-

delt, die an Fachausschüsse oder die Direktorin/den Direk-

tor des Landschaftsverbandes Rheinland delegiert sind. 

 

(2) Entsprechendes gilt im Verhältnis zwischen den vom 

Landschaftsausschuss auf Fachausschüsse delegierten An-

gelegenheiten und den Entscheidungsbefugnissen der Di-

rektorin/des Direktors des Landschaftsverbandes Rhein-

land. 

 

(3) Gegen Beschlüsse der Fachausschüsse in Angelegenhei-

ten, die der Landschaftsausschuss ihnen gemäß § 11 Ab-

satz 2 Satz 1 LVerbO zur selbständigen Entscheidung über-

tragen hat, kann von mindestens einem Fünftel der Mitglie-

der des Fachausschusses oder einer Fraktion innerhalb ei-

ner Frist von acht Tagen nach der Beschlussfassung Ein-

spruch eingelegt werden. Über den Einspruch, der an die 

Direktorin/den Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-

land zu richten ist, entscheidet der Landschaftsausschuss in 

seiner nächsten Sitzung. 

§ 2  
Landschaftsausschuss und Fachausschüsse 

Einspruchsrecht gegen Beschlüsse der  

Fachausschüsse 
 

(1) Der Landschaftsausschuss beschließt über alle nicht der 

Landschaftsversammlung gemäß § 7 LVerbO vorbehaltenen 

Angelegenheiten, soweit es sich nicht um Geschäfte der 

laufenden Verwaltung oder solche Angelegenheiten han-

delt, die an Fachausschüsse oder die Direktorin/den Direk-

tor des Landschaftsverbandes Rheinland delegiert sind. 

 

(2) Entsprechendes gilt im Verhältnis zwischen den vom 

Landschaftsausschuss auf Fachausschüsse delegierten An-

gelegenheiten und den Entscheidungsbefugnissen der Di-

rektorin/des Direktors des Landschaftsverbandes Rhein-

land. 

 

(3) Gegen Beschlüsse der Fachausschüsse in Angelegenhei-

ten, die der Landschaftsausschuss ihnen gemäß § 11 Ab-

satz 2 Satz 1 LVerbO zur selbständigen Entscheidung über-

tragen hat, kann von mindestens einem Fünftel der Mitglie-

der des Fachausschusses oder einer Fraktion innerhalb ei-

ner Frist von acht Tagen nach der Beschlussfassung Ein-

spruch eingelegt werden. Über den Einspruch, der an die 

Direktorin/den Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-

land zu richten ist, entscheidet der Landschaftsausschuss in 

seiner nächsten Sitzung. 
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§ 3 Landschaftsausschuss 

 

(1) Der Landschaftsausschuss beschließt über alle nicht der 

Landschaftsversammlung gemäß § 7 LVerbO vorbehaltenen 

Angelegenheiten, soweit es sich nicht um Geschäfte der 

laufenden Verwaltung handelt. Er hat insbesondere: 

 

1. die Beschlüsse der Landschaftsversammlung vorzuberei-

ten und durchzuführen, 

 

2. die Tätigkeit der Fachausschüsse zu überwachen und 

aufeinander abzustimmen, 

 

3. die Verwaltungsführung der Direktorin/des Direktors des 

Landschaftsverbandes Rheinland zu überwachen. 

 

(2) Er gibt auf Vorschlag des Ausschusses für Personal und 

allgemeine Verwaltung eine Empfehlung zur Besetzung von 

Stellen der Amtsleitungen und der Leitungen der sonstigen 

Einrichtungen des Landschaftsverbandes Rheinland. 

 

 

(3) Er entscheidet insbesondere über: 

 

1. Bestellung der vom LVR zu bestimmenden Vertreterin-

nen und Vertreter des LVR, die zur Wahrnehmung von 

Mitgliedschaftsrechten in Organe, Beiräte oder Aus-

schüsse juristischer Personen oder Personenvereinigun-

gen entsandt werden. § 113 Absatz 2 Satz 2 GO NRW ist 

zu beachten, 

§ 3 Landschaftsausschuss 
 

(1) Der Landschaftsausschuss beschließt über alle nicht der 

Landschaftsversammlung gemäß § 7 LVerbO vorbehaltenen 

Angelegenheiten, soweit es sich nicht um Geschäfte der 

laufenden Verwaltung handelt. Er hat insbesondere: 

 

1. die Beschlüsse der Landschaftsversammlung vorzuberei-

ten und durchzuführen, 

 

2. die Tätigkeit der Fachausschüsse zu überwachen und 

aufeinander abzustimmen, 

 

3. die Verwaltungsführung der Direktorin/des Direktors des 

Landschaftsverbandes Rheinland zu überwachen. 

 

(2) Er gibt auf Vorschlag des Ausschusses für Personal und 

allgemeine Verwaltung eine Empfehlung zur Besetzung von 

Stellen der Fachbereichsleitungen und der Leitungen der 

Außendienststellen des Landschaftsverbandes Rheinland. 

 

 

(3) Er entscheidet insbesondere über: 

 

1. Bestellung der vom LVR zu bestimmenden Vertreterin-

nen und Vertreter des LVR, die zur Wahrnehmung von Mit-

gliedschaftsrechten in Organe, Beiräte oder Ausschüsse 

juristischer Personen oder Personenvereinigungen entsandt 

werden. § 113 Absatz 2 Satz 2 GO NRW ist zu beachten, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 
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2. Beteiligung an übergeordneten regionalen Projekten, 

 

3. Einstellung und Beförderung der Beamten und Beamtin-

nen der Besoldungsgruppe A 13 (höherer Dienst) oder ei-

ner höheren Besoldungsgruppe, 

 

4. Einstellung von Beschäftigten, deren Entgelt sich nach 

Entgeltgruppe 13 TVöD richtet oder darüber liegt, soweit in 

den §§ 3a bis 3f sowie §§  12 Absatz 3, § 14 Absatz 3, 18 

Absatz 3,  21 Absatz 3 und 22 Absatz 3 keine andere Rege-

lung getroffen ist, soweit nicht Beschäftigte der LVR-

Kliniken betroffen sind. 

 

 

 

 

 

5. Abberufung und Bestellung zum Prüfer oder zur Prüferin 

des Rechnungsprüfungsamtes, 

 

6. Zustimmung zu Verträgen zwischen Mitgliedern der 

Landschaftsversammlung oder ihrer Ausschüsse und dem 

LVR, 

 

7. Änderungen und Ergänzungen des Leit-

Frauenförderplanes, 

 

 

8. Angelegenheiten, die ihm als der obersten Dienstbehör-

de vorbehalten sind, 

 

2. Beteiligung an übergeordneten regionalen Projekten, 

 

3. Einstellung und Beförderung der Beamten und Beamtin-

nen der Besoldungsgruppe A 13 (höherer Dienst) oder ei-

ner höheren Besoldungsgruppe, 

 

4. Einstellung von Beschäftigten, sowie Abschluss, Ver-

längerung und Entfristung von Zeitverträgen von Be-
schäftigten der Entgeltgruppe 13 TVÖD und höher,  

soweit nicht Beschäftigte der wie Eigenbetriebe ge-
führten Einrichtungen des LVR betroffen sind. 
Davon ausgenommen sind die bis zu einem Jahr be-
fristeten Einstellungen, sowie deren Verlängerungen 
bis zu einem Jahr, von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern für 100% fremdfinanzierten Maß-
nahmen des LVR – Amtes für Bodendenkmalpflege. 
 
 

5. Abberufung und Bestellung zum Prüfer oder zur Prüferin 

des Fachbereichs Rechnungsprüfung, 

 

6. Zustimmung zu Verträgen zwischen Mitgliedern der 

Landschaftsversammlung oder ihrer Ausschüsse und dem 

LVR, 

 
7. Aufstellung, Änderung und Ergänzung des LVR-
Aktionsplanes für Gleichstellung, Familienfreundlich-
keit und Gender Mainstreaming, 
 

8. Angelegenheiten, die ihm als der obersten Dienstbehör-

de vorbehalten sind, 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung HS, 

LVers. 18.6.2010, 

BS LVR-Verbund HPH 

28.02.2011 

 

Beschluss des LA 

3.12.2010 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

 

Beschluss LA 3.12.2010,  
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9. Vertretung der Direktorin/des Direktors des Landschafts-

verbandes Rheinland und Geschäftsverteilung der Landes-

räte und Landesrätinnen (§ 20 Absatz 1 Satz 3 LVerbO) 

sowie Grundsatzangelegenheiten des Personal- und Organi-

sationswesens, soweit nicht ausschließlich die LVR-Kliniken 

betroffen sind.  

 

 

Wird die Zuständigkeit des Landesjugendhilfeausschus-

ses durch Entscheidungen über Grundsatzangelegenhei-

ten des Personal- und Organisationswesens berührt, ist 

diesem vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu geben, 

 

10. über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Aus-

zahlungen von erheblichem Umfang; erheblich sind: 

 

- überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, 

die auf gesetzlichen Ansprüchen und Tarifverträgen 

beruhen, wenn sie sich im Einzelfall auf mehr als 

250.000 € oder mehr als 50% des Ansatzes, mindes-

tens jedoch auf 100.000 € belaufen, 

 

- alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwen-

dungen bzw. Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall 

mindestens 100.000 € betragen, 

 

11. über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-

gungen von erheblichem Umfang; erheblich sind: 

 

 

9. Vertretung der Direktorin/des Direktors des Landschafts-

verbandes Rheinland und Geschäftsverteilung der Landes-

räte und Landesrätinnen (§ 20 Absatz 1 Satz 3 LVerbO) 

sowie Grundsatzangelegenheiten des Personal- und Organi-

sationswesens, soweit nicht ausschließlich die LVR-Kliniken 

betroffen sind.  

 

 

Wird die Zuständigkeit des Landesjugendhilfeausschus-

ses durch Entscheidungen über Grundsatzangelegenhei-

ten des Personal- und Organisationswesens berührt, ist 

diesem vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu geben, 

 

10. über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Aus-

zahlungen von erheblichem Umfang; erheblich sind: 

 

a) überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, 

die auf gesetzlichen Ansprüchen und Tarifverträgen 

beruhen, wenn sie sich im Einzelfall auf mehr als 

250.000 € oder mehr als 50% des Ansatzes, min-

destens jedoch auf 100.000 € belaufen, 

 

b) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwen-

dungen bzw. Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall 

mindestens 100.000 € betragen; 

 

11. über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-

gungen von erheblichem Umfang; erheblich sind über- 

und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, 
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- über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigun-

gen, wenn sie im Einzelfall mehr als 20% der veran-

schlagten Verpflichtungsermächtigungen und gleichzeitig 

mindestens 100.000 € betragen, 

 

12. Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Betriebs-

ausschuss und dem Kämmerer über erfolgsgefährden-

de Mehraufwendungen und sonstige finanzwirtschaftli-

che Angelegenheiten, die den Haushalt des Land-

schaftsverbandes Rheinland berühren, 

 

13. Behandlung von Petitionen, Anregungen und Be-

schwerden, die aufgrund des allgemeinen Petitions-

rechts schriftlich an die Vertretung des LVR gerichtet 

werden, soweit nicht der Betriebsausschuss für das 

HPH-Netz (§ 18) oder Krankenhausausschüsse (§ 20) 

zuständig sind oder eine andere Zuständigkeit nach 

dem Maßregelvollzugsgesetz NRW besteht, 

 

 

 

14. die Verwendung der Mittel der regionalen Kulturförde-

rung. 

 

(4) Er entscheidet vor der Einzelplanung durch die Verwal-

tung einschließlich der wie Eigenbetriebe geführten Einrich-

tungen des Landschaftsverbandes Rheinland mit Ausnahme 

der LVR- Kliniken/des LVR-Klinikverbundes vor Vergabe 
von Planungsaufträgen durch Grundsatzbeschluss über: 

 

 

wenn sie im Einzelfall mehr als 20% der veranschlag-

ten Verpflichtungsermächtigungen und gleichzeitig 

mindestens 100.000 € betragen, 

 

 

12. Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Betriebs-

ausschuss und der Kämmerin/dem Kämmerer über 

erfolgsgefährdende Mehraufwendungen und sonstige 

finanzwirtschaftliche Angelegenheiten, die den Haus-

halt des Landschaftsverbandes Rheinland berühren, 

 

13. Behandlung von Petitionen, Anregungen und Be-

schwerden, die aufgrund des allgemeinen Petitions-

rechts schriftlich an die Vertretung des LVR gerichtet 

werden, soweit nicht die Betriebsausschüsse für die 

LVR-Jugendhilfe Rheinland (§ 14), für den LVR-
Verbund Heilpädagogischer Hilfen als Betriebs-

ausschuss ( § 18) oder die Krankenhausausschüsse 
(§ 19) zuständig sind oder eine andere Zuständigkeit 

nach dem Maßregelvollzugsgesetz NRW besteht, 

 

14. die Verwendung der Mittel der regionalen Kulturförde-

rung. 

 

(4) Er entscheidet vor der Einzelplanung durch die Verwal-

tung einschließlich der wie Eigenbetriebe geführten Einrich-

tungen des Landschaftsverbandes Rheinland mit Ausnahme 

der LVR- Kliniken/des LVR-Klinikverbundes, der Kranken-
hauszentralwäscherei und des LVR-Verbundes Heil-

pädagogischer Hilfen vor Vergabe von Planungsaufträ-
gen durch Grundsatzbeschluss über: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an BS JHR, 

BS HPH; 

LVers 28.2.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an  BS KHZW, 

BS HPH;  

LVers 28.2.2011 
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1. Einleitung und Ziele von umfassenden Fachplanungen 

mit erheblichen organisatorischen, weitreichenden  

 

finanziellen oder personellen Konsequenzen, insbesondere 

bei: 

 

-Fachplanungen, die Stellung und Aufgabe des LVR 

als Selbstverwaltungskörperschaft berühren, 

 

- Fachplanungen, die Änderungen des Verfahrens bei 

der Erfüllung der Aufgaben des LVR bezwecken, 

 

2. Einzelprojekte, soweit es sich handelt um: 

 

- Schaffung oder Übernahme von Einrichtungen, die 

nicht Pflichtaufgaben sind, 

 

- Schaffung einer neuen oder Zweckänderung einer 

bestehenden Einrichtung, sofern die Folgekosten 

mehr als 250.000 € jährlich betragen, 

 

- Errichtung, Zusammenlegung oder Auflösung von 

Dienststellen und Einrichtungen des LVR, 

 

- Investitionsvorhaben / Instandhaltungen von mehr 

als 2.500.000 € Gesamtkosten bei Neueinrichtungen 

(Neu-, Um- oder Ausbau) oder bei sogenannten ge-

bündelten Projekten. 

 

 

 

1. Einleitung und Ziele von umfassenden Fachplanungen 

mit erheblichen organisatorischen, weitreichenden  

 

finanziellen oder personellen Konsequenzen, insbesondere 

bei: 

 

a) Fachplanungen, die Stellung und Aufgabe des LVR 
als Selbstverwaltungskörperschaft berühren, 

 
b) Fachplanungen, die Änderungen des Verfahrens bei 

der Erfüllung der Aufgaben des LVR bezwecken, 

 

2.Einzelprojekte, soweit es sich handelt um: 

 

a)  Schaffung oder Übernahme von Einrichtungen, die 

nicht Pflichtaufgaben sind, 

 

b)  Schaffung einer neuen oder Zweckänderung einer 
bestehenden Einrichtung, sofern die Folgekosten 

mehr als 250.000 € jährlich betragen, 

 

c) Errichtung, Zusammenlegung oder Auflösung von 

Dienststellen und Einrichtungen des LVR, 

 

d) Investitionsvorhaben / Instandhaltungen von mehr 

als 2.500.000 €  Gesamtkosten bei Neueinrichtun-

gen (Neu-, Um- oder Ausbau) oder bei sogenannten 

gebündelten Projekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Der Landschaftsausschuss kann im Einzelfall auch 

Vorhaben mit einem geringeren Gesamtwert einem 

Grundsatzbeschluss vorbehalten. 

 

5) Er ist über die Aussprache einer haushaltswirtschaftli-

chen Sperre nach § 24 GemHVO oder die Abzeichnung ei-

ner Gefährdung des Haushaltsausgleiches zu unterrichten. 
 

Der Landschaftsausschuss kann im Einzelfall auch Vor-

haben mit einem geringeren Gesamtwert einem Grund-

satzbeschluss vorbehalten. 

 

(5) Er ist über die Aussprache einer haushaltswirtschaftli-

chen Sperre nach § 24 GemHVO oder die Abzeichnung ei-

ner Gefährdung des Haushaltsausgleiches zu unterrichten. 
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§ 3a 

Zuständigkeit des Landschaftsausschusses für 

den Bereich der LVR-Kliniken/des LVR-

Klinikverbundes  
 

(1) Der Landschaftsausschuss beschließt über alle Kran-

kenhausangelegenheiten, soweit sie nicht der Landschafts-

versammlung, der Direktorin bzw. dem Direktor des Land-

schaftsverbandes Rheinland und dem Klinikvorstand vorbe-

halten oder dem Gesundheits-, den Krankenhausausschüs-

sen bzw. anderen politischen Fachausschüssen zur Ent-

scheidung übertragen sind. 

 

(2) Er hat die Beschlüsse der Landschaftsversammlung 

vorzubereiten. Er berät insbesondere die Feststellung und 

Änderung der Wirtschafts- und Finanzpläne sowie die Fest-

stellung der Jahresabschlüsse nach Vorberatung in den 

Krankenhausausschüssen und dem Finanzausschuss 

 

 

(3) Er entscheidet über: 

 

1. Gründung oder Übernahme von Einrichtungen oder 

wesentlichen Zweckänderungen von bestehenden 

Einrichtungen, 

 

2. die Auflösung der LVR-Kliniken oder wesentlicher 
Teile unter Berücksichtigung der Empfehlung des 

Fachausschusses, 

 

§ 3a 
Zuständigkeit des Landschaftsausschusses für 

den Bereich der LVR-Kliniken/des LVR-

Klinikverbundes  
 

(1) Der Landschaftsausschuss beschließt über alle Kran-

kenhausangelegenheiten, soweit sie nicht der Landschafts-

versammlung, der Direktorin bzw. dem Direktor des Land-

schaftsverbandes Rheinland und dem Klinikvorstand vorbe-

halten oder dem Gesundheits-, den Krankenhausausschüs-

sen bzw. anderen politischen Fachausschüssen zur Ent-

scheidung übertragen sind. 

 

(2) Er hat die Beschlüsse der Landschaftsversammlung 

vorzubereiten. Er berät insbesondere die Feststellung und 

Änderung der Wirtschafts- und Finanzpläne sowie die Fest-

stellung der Jahresabschlüsse nach Vorberatung in den 

Krankenhausausschüssen und dem Finanz- und Wirt-
schaftsausschuss 

 

(3) Er entscheidet über: 

 

1. Gründung oder Übernahme von Einrichtungen oder 

wesentlichen Zweckänderungen von bestehenden 

Einrichtungen, 

 

2. die Auflösung der LVR-Kliniken oder wesentlicher Tei-
le unter Berücksichtigung der Empfehlung des Fach-

ausschusses, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 
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3. An- und Verkauf von Gründstücken sowie Bestellung 
dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

4. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Gesund-

heitsausschuss oder dem Krankenhausausschuss 

und der Direktorin bzw. dem Direktors des Land-

schaftsverbandes Rheinland sowie zwischen dem 

Gesundheitsausschuss oder dem Krankenhausaus-

schuss und der Kämmerin bzw. dem Kämmerer, 

 

5. Ernennung und Beförderung der Beamtinnen oder 

Beamten der Besoldungsgruppe A 13 h.D. oder ei-

ner höheren Besoldung, 

 

6. Behandlung von Petitionen, Anregungen und Be-
schwerden, die aufgrund des allgemeinen Petitions-

rechts schriftlich an die Vertretung des LVR gerichtet 

werden, soweit nicht der Betriebsausschuss für das 

HPH-Netz oder die Krankenhausausschüsse zustän-

dig sind oder eine andere Zuständigkeit nach dem 

Maßregelvollzugsgesetz NRW besteht. 
 

 

3. An- und Verkauf von Gründstücken sowie Bestellung 
dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

4. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Gesund-

heitsausschuss oder dem Krankenhausausschuss und 

der Direktorin bzw. dem Direktors des Landschafts-

verbandes Rheinland sowie zwischen dem Gesund-

heitsausschuss oder dem Krankenhausausschuss und 

der Kämmerin bzw. dem Kämmerer, 

 

5. Einstellung  und Beförderung der Beamtinnen oder 

Beamten der Besoldungsgruppe A 13 h.D. oder einer 

höheren Besoldung, 

 

6. Behandlung von Petitionen, Anregungen und Be-
schwerden, die aufgrund des allgemeinen Petitions-

rechts schriftlich an die Vertretung des LVR gerichtet 

werden, soweit nicht die Krankenhausausschüsse zu-

ständig sind oder eine andere Zuständigkeit nach 

dem Maßregelvollzugsgesetz NRW besteht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung  
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§ 3b 

Zuständigkeit des Landschaftsausschusses für 

den Bereich des HPH-Netzes 

 
(1) Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle Ange-

legenheiten der Einrichtungen, soweit sie nicht der Land-

schaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, dem Direktor 

des Landschaftsverbandes Rheinland oder der Betriebslei-

tung vorbehalten sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Er entscheidet insbesondere über: 

 

1. Aufgabenstellung und Zielplanung, 
 
2. Rahmenvorgaben, Messziffern, Richtzahlen, einschl. 

Stellenschlüssel sowie Festlegung von Versorgungs-

gebieten, Betreuungs- und Unterbringungsstan-
dards, 

 

3. Grundsatzfragen des Konzepts und der Planung von 
Investitionsmaßnahmen, soweit die Kosten im Ein-

zelfall voraussichtlich 750.000 € überschreiten, 

 

§ 3b 
Zuständigkeit des Landschaftsausschusses für  

den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen 
 

(1) Der Landschaftsausschuss beschließt über alle Ange-

legenheiten der Einrichtungen, soweit sie nicht der Land-

schaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, dem Direk-

tor/der Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 
oder der Betriebsleitung zur Entscheidung übertragen 

sind.  
 
(2) Er hat die Beschlüsse der Landschaftsversamm-
lung vorzubereiten. Er berät insbesondere die Fest-
stellung und Änderung der Wirtschafts- und Finanz-
pläne sowie die Feststellung der Jahresabschlüsse 
nach Vorberatungen in dem Betriebsausschuss und 
dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss. 
 
(3) Er entscheidet über: 
 
1. Gründung oder Übernahme von Einrichtungen oder 
wesentlichen Zweckänderungen von bestehenden 
Einrichtungen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anpassung an BS HPH, 

LVers 28.2.2011  
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4. Rangfolge mittel und langfristiger Investitio-

nen/Instandhaltungen im Rahmen der Förderung 
aus öffentlichen Mitteln und aus Haushaltsmitteln 

des Landschaftsverbandes,  

 
5. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Mitglie-

der der Betriebsleitung und ihrer Vertreter und Ver-

treterinnen, 
 

6. allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen für 

die Mitglieder der Betriebsleitung und deren Vertre-
ter und Vertreterinnen, 

 

7. Auflösung der Einrichtungen des Netzwerkes Heilpä-
dagogischer Hilfen des LVR oder wesentlicher Teile 

von ihnen, 

 
8. Festlegung oder Änderung von Einzugsbereichen, 
 

9. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermö-
gen, 

 

10. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Bestel-
lung dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

11. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öf-
fentlichen Planungsvorhaben, soweit das Sonder-

vermögen betroffen ist, ausgenommen Fläche-

nnutzungspläne und Bebauungspläne; die Betriebs-
leitung ist vor Abgabe der Stellungnahme anzuhö-

ren, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. die Auflösung der Einrichtungen oder wesentlicher Teile 
unter Berücksichtigung der Empfehlung des Fach-
ausschusses für den LVR-Verbund Heilpädagogi-
scher Hilfen, 

 
 
 
 
 
3. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung 

dinglicher Rechte an Grundstücken, 
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12. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebs-
ausschuss und dem Direktor des Landschaftsver-

bandes Rheinland gemäß § 10 Absatz 2 SATZ 2 der 

Betriebssatzung für das Netzwerk Heilpädagogischer 
Hilfen des LVR – HPH-Netz (BS HPH) sowie zwischen 

dem Betriebsausschuss und dem Kämmerer gemäß 

§ 12 Absatz 3 BS HPH, 
 

 

13. Behandlung von Petitionen, Anregungen und Be-
schwerden, die aufgrund des allgemeinen Petitions-

rechts schriftlich an die Vertretung des LVR gerichtet 

werden, soweit nicht der Betriebsausschuss für das 
HPH-Netz oder die Krankenhausausschüsse zustän-

dig sind. 
 

 
4. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Fachaus-
schuss oder dem Betriebsausschuss und der Direkto-
rin bzw. dem Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-
land sowie zwischen dem Fachausschuss oder dem 
Betriebsausschuss und der Kämmerin bzw. dem 
Kämmerer, 

 
5. Ernennung und Beförderung der Beamtinnen oder 
Beamten der Besoldungsgruppe A 13 h.D. oder ei-
ner höheren Besoldung, 

 
6. Behandlung von Petitionen, Anregungen und Beschwer-

den, die aufgrund des allgemeinen Petitionsrechts 

schriftlich an die Vertretung des LVR gerichtet werden, 

soweit nicht der Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpä-

dagogischer Hilfen als Betriebsausschuss zuständig ist. 
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§ 3c 

Zuständigkeit des Landschaftsausschusses für 
den Bereich der Krankenhauszentralwäscherei 

 

(1) Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle Ange-
legenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der Land-

schaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, der Direkto-

rin/dem Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland oder 
der Betriebsleitung vorbehalten sind. 

 

(2) Der Landschaftsausschuss entscheidet insbesondere 
über: 

 

1. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Betriebslei-
tung, 

 

 
2. allgemeine Vertrags- und Anstellungsbedingungen für 

die Betriebsleitung, 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Stilllegung bzw. Hinzufügen wesentlicher Betriebsteile, 
 
4. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen, 

 

§ 3c 
Zuständigkeit des Landschaftsausschusses für 
den Bereich der Krankenhauszentralwäscherei 

 

(1) Der Landschaftsausschuss beschließt über alle 
Angelegenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der 
Landschaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, 
der Direktorin/dem Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland oder der Betriebsleitung zur Entschei-
dung übertragen sind. 
 
(2) Er hat die Beschlüsse der Landschaftsversamm-
lung vorzubereiten. Er berät insbesondere die Fest-
stellung und Änderung der Wirtschafts- und Finanz-
pläne sowie die Feststellung der Jahresabschlüsse 
nach Vorberatungen in dem Betriebsausschuss und 
dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
 
(3) Der Landschaftsausschuss entscheidet über: 
 
Aufgabenkreis Unternehmensentwicklung 

 
  1. Stilllegung bzw. Hinzufügen wesentlicher Be-
triebsteile, 
  2. Aufgabenstellung im Sinne des § 1 Abs. 2 BS   
KHZW 
  3. Ziel- und Liegenschaftsplanung 
  4. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermö-
gen, 
  5. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Be-
stellung dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

Anpassung an BS KHZW, 

LVers. 28.2.2011 
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5. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Bestel-
lung dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

6. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öffentli-

chen Planungsvorhaben soweit das Sondervermögen 
betroffen ist, ausgenommen Flächennutzungspläne und 

Bebauungspläne. Die Betriebsleitung ist vor Abgabe 

der Stellungnahme anzuhören, 
 

7. mittel-, und langfristige Investitionen / Instandhaltun-

gen soweit die Gesamtkosten der Maßnahme 750.000 
€ überschreiten (ausgenommen Baumaßnahmen), 

 

 
8. Maßnahmen des Umweltschutzes von grundsätzlicher 

Bedeutung, 

 
9. Planungsvorgaben zur Energieversorgung, 
 

10. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebs-
ausschuss und der Direktorin/dem Direktor des Land-

schaftsverbandes Rheinland gemäß § 9 Absatz 2 Satz 

2 der Betriebssatzung für die Krankenhauszentralwä-
scherei (BS KHZW) sowie zwischen dem Betriebsaus-

schuss und der Kämmerin/dem Kämmerer gemäß § 10 

Absatz 3 BS KHZW. 
 

 

 

 

 

Aufgabenkreis des Leistungs- und Angebotsspekt-

rums/Qualitätsmanagement 

 
  6. Konzepte und Rahmenvorgaben für Planungen 
für mittel- und langfristige Investitio-
nen/Instandhaltungen, soweit die Gesamtkosten der 
Maßnahme 1.000.000  € überschreiten 
 

Aufgabenkreis Personalmanagement 

 
  7. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Be-
triebsleitung sowie deren Vertretung unter Berück-
sichtigung des Votums des Betriebsausschusses, 
 

  8. allgemeine Vertrags- und Anstellungsbedingun-
gen für  die Betriebsleitung und deren Vertretung, 
 
9.  Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Be-
triebsausschuss und der Direktorin/dem Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland sowie zwi-
schen dem Betriebsausschuss und der Kämme-
rin/dem Kämmerer. 
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§ 3d 

Zuständigkeit des Landschaftsausschusses für  

den Bereich des LVR-Servicebetriebes Viersen 

 

(1) Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle Ange-

legenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der Land-

schaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, der Direkto-

rin oder dem Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 

oder der Betriebsleitung vorbehalten sind. 

 

(2) Der Landschaftsausschuss entscheidet insbesondere 

über: 

  

1. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Be-

triebsleitung, ihrer Vertretungen und der übrigen 

Abteilungsleitungen, 

 

2. allgemeine Vertrags- und Anstellungsbedingungen 

für die Betriebsleitung und deren Vertretung, 

 

3. Stilllegung bzw. Hinzufügen wesentlicher Betriebs-

teile, 

 

4. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermö-

gen, 

 

5. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung 

dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

6. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öf-

§ 3d 
Zuständigkeit des Landschaftsausschusses für  

den Bereich des LVR-Servicebetriebes Viersen 

 

(1) Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle Ange-

legenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der Land-

schaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, der Direkto-

rin oder dem Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 

oder der Betriebsleitung vorbehalten sind. 

 

(2) Der Landschaftsausschuss entscheidet insbesondere 

über: 

  

1. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Be-

triebsleitung, ihrer Vertretungen und der übrigen 

Abteilungsleitungen, 

 

2. allgemeine Vertrags- und Anstellungsbedingungen 

für die Betriebsleitung und deren Vertretung, 

 

3. Stilllegung bzw. Hinzufügen wesentlicher Betriebs-

teile, 

 

4. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermö-

gen, 

 

5. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestel-

lung dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

6. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öf-

 Auflösung des 

Servicesbetriebes Viersen, 

LVers 10.12.2010 
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fentlichen Planungsvorhaben soweit das Sonder-

vermögen betroffen ist, ausgenommen Fläche-

nnutzungspläne und Bebauungspläne, wobei die Be-

triebsleitung vor der Abgabe der Stellungnahme an-

zuhören ist, 

 

7. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebs-

ausschuss und der Direktorin oder dem Direktor des 

Landschaftsverbandes Rheinland gemäß § 13 Absatz 

3 Satz 2 der Betriebssatzung für den LVR-

Servicebetrieb Viersen (BS SB Viersen) sowie zwi-

schen dem Betriebsausschuss und der Kämmerin 

oder dem Kämmerer gemäß § 12 Absatz 3 Satz 2 

BS SB Viersen, 

 

8. mittel- und langfristige Investitionen / Instandhal-

tungen, soweit die Gesamtkosten der Maßnahme 

750.000,- € überschreiten (ausgenommen Baumaß-

nahmen). 
 

fentlichen Planungsvorhaben soweit das Sonder-

vermögen betroffen ist, ausgenommen Fläche-

nnutzungspläne und Bebauungspläne, wobei die 

Betriebsleitung vor der Abgabe der Stellungnah-

me anzuhören ist, 

 

7. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Be-

triebsausschuss und der Direktorin oder dem Di-

rektor des Landschaftsverbandes Rheinland ge-

mäß § 13 Absatz 3 Satz 2 der Betriebssatzung 

für den LVR-Servicebetrieb Viersen (BS SB Vier-

sen) sowie zwischen dem Betriebsausschuss und 

der Kämmerin oder dem Kämmerer gemäß § 12 

Absatz 4 Satz 2 BS SB Viersen, 
 

8. mittel- und langfristige Investitionen / Instand-

haltungen, soweit die Gesamtkosten der Maß-

nahme 1.000.000 €∗∗∗∗ überschreiten (ausgenom-

men Baumaßnahmen). 
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§ 3e 

Zuständigkeit des Landschaftsausschusses für  

den Bereich LVR-InfoKom 

 

(1) Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle Ange-

legenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der Land-

schaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, der Direkto-

rin oder dem Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 

oder der Betriebsleitung vorbehalten sind.  

 

(2) Er entscheidet insbesondere über: 

 

 1. Aufgaben und Zielplanung des Betriebes, 

 

 2. Grundsätze der Organisation des Betriebes, 

 

 3. Auflösung wesentlicher Betriebsteile, 

 

 4. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Betriebs-

leiterin/des Betriebsleiters und der Vertreterin/des 

Vertreters, sowie deren allgemeine Vertrags- und 

Anstellungsbedingungen, 

 

 5. Mittel- und langfristige Investitionen / Instandhal-

tungen, soweit die Gesamtkosten der Maßnahme 

750.000 € überschreiten (ausgenommen Baumaß-

nahmen), 

 

 6. Änderung des Sondervermögens, 

 

§ 3d 
Zuständigkeit des Landschaftsausschusses für  

den Bereich LVR-InfoKom 

 

(1) Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle Ange-

legenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der Land-

schaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, der Direkto-

rin oder dem Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 

oder der Betriebsleitung vorbehalten sind.  

 

(2) Er entscheidet insbesondere über: 

 

 1. Aufgaben und Zielplanung des Betriebes, 

 

 2. Grundsätze der Organisation des Betriebes, 

 

 3. Auflösung wesentlicher Betriebsteile, 

 

 4. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Betriebs-

leiterin/des Betriebsleiters und der Vertreterin/des 

Vertreters, sowie deren allgemeine Vertrags- und 

Anstellungsbedingungen, 

 

 5. mittel- und langfristige Investitionen / Instandhal-

tungen, soweit die Gesamtkosten der Maßnahme 

1.000.000 € überschreiten (ausgenommen Baumaß-

nahmen), 

 

 6. Änderung des Sondervermögens, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an BS Info-

Kom; LVers 28.2.2011 
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 7. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Bestel-

lung dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

 8. Durchführung einer Weisung der Direktorin oder des 

Direktors des Landschaftsverbandes Rheinland nach 

§ 6 Absatz 2 Satz 4 Eigenbetriebsverordnung NRW, 

 

 9. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebs-

ausschuss und der Direktorin/dem Direktor des 

Landschaftsverbandes Rheinland gemäß § 8 Absatz 

2 Satz 2 der Betriebssatzung für die LVR InfoKom 

(BS LVR- InfoKom) sowie zwischen Betriebsaus-

schuss und Kämmerin oder Kämmerer gemäß § 10 

Absatz 3 BS InfoKom. 
 

 7. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Bestel-

lung dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

 8. Durchführung einer Weisung der Direktorin oder des 

Direktors des Landschaftsverbandes Rheinland nach 

§ 6 Absatz 2 Satz 4 Eigenbetriebsverordnung NRW, 

 

 9. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebs-

ausschuss und der Direktorin/dem Direktor des 

Landschaftsverbandes Rheinland gemäß § 8 Absatz 

2 Satz 2 der Betriebssatzung für die LVR InfoKom 

(BS LVR- InfoKom) sowie zwischen Betriebsaus-

schuss und Kämmerin oder Kämmerer gemäß § 10 

Absatz 3 BS LVR-InfoKom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 
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§ 3 f 

Zuständigkeit des Landschaftsausschusses  

für den Bereich der  

Jugendhilfeeinrichtungen  
(„LVR-Jugendhilfe Rheinland“) 

 

(1) Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle Ange-

legenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der Land-

schaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, der Direkto-

rin / dem Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 

oder der Betriebsleitung vorbehalten sind.  

 

(2) Er entscheidet insbesondere über: 

 

1. Aufgaben und Zielplanung, 

 

2. Rahmenvorgaben,  

 

3. Grundsatzfragen des Konzepts und der Planung von 

Investitionsmaßnahmen, soweit die Kosten im Einzelfall 

voraussichtlich 750.000 € überschreiten, 

 

4. Rangfolge mittel- und langfristiger Investitionen im 

Rahmen der Förderung aus öffentlichen Mitteln und aus 

Haushaltsmitteln des Landschaftsverbandes Rheinland, 

 

5. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Mitglieder 

der Betriebsleitung und ihrer Vertreter und Vertreterin-

nen, 

 

§ 3 e 
Zuständigkeit des Landschaftsausschusses  

für die 

LVR-Jugendhilfe Rheinland 
 

 

(1) Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle Ange-

legenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der Land-

schaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, der Direkto-

rin / dem Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 

oder der Betriebsleitung vorbehalten sind.  

 

(2) Er entscheidet insbesondere über: 

 

1. Aufgaben und Zielplanung, 

 

2. Rahmenvorgaben,  

 

3. Grundsatzfragen des Konzepts und der Planung von 

Investitionsmaßnahmen, soweit die Kosten im Ein-

zelfall voraussichtlich 1.000.000 €  überschreiten, 
 

4. Rangfolge mittel- und langfristiger Investitionen im 

Rahmen der Förderung aus öffentlichen Mitteln und 

aus Haushaltsmitteln des Landschaftsverbandes 

Rheinland, 

 

5. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Be-
triebsleiterin oder des Betriebsleiters und ihrer 

oder seiner Vertretung, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anpassung an BS JHR; 

LVers 28.2.2011 
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6. allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen der Mit-

glieder der Betriebsleitung und deren Vertreterinnen 

und Vertreter, 

 

7. Auflösung des Betriebes oder wesentlicher Teile des 

Betriebes, 

 

8. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen, 

 

9. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Bestel-

lung dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

10. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes Rheinland 

zu öffentlichen Planungsvorhaben, soweit das Sonder-

vermögen betroffen ist, ausgenommen Fläche-

nnutzungspläne und Bebauungspläne; die Betriebslei-

tung ist vor Abgabe der Stellungnahme anzuhören, 

 

 

11. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebsaus-

schuss und der Direktorin oder dem Direktor des Land-

schaftsverbandes Rheinland gemäß § 10 Absatz 2, Satz 

2 sowie zwischen dem Betriebsausschuss und der 

Kämmerin oder dem Kämmerer gemäß § 12 Absatz 3, 

Satz 2 der Betriebssatzung für die LVR- Jugendhilfeein-

richtungen, 

 

 

 

 

 

 

6. allgemeine Vertrags- / Anstellungsbedingungen der 
Betriebsleiterin oder des Betriebsleiters und ih-

rer oder seiner Vertretung, 
 

7. Auflösung des Betriebes oder wesentlicher Teile des 

Betriebes, 

 

8. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen, 

 

9. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Bestel-

lung dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

10. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes Rheinland 

zu öffentlichen Planungsvorhaben, soweit das Son-

dervermögen betroffen ist, ausgenommen Fläche-

nnutzungspläne und Bebauungspläne; die Betriebslei-

tung ist vor Abgabe der Stellungnahme anzuhören, 

 

11. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebs-

ausschuss und der Direktorin oder dem Direktor des 

Landschaftsverbandes Rheinland gemäß § 10 Absatz 

2, Satz 2 der Betriebssatzung für die LVR-Ju-
gendhilfeeinrichtungen sowie zwischen dem Be-

triebsausschuss und der Kämmerin oder dem Käm-

merer gemäß § 12 Absatz 3, Satz 2 der Betriebssat-

zung für die LVR-Jugendhilfeeinrichtungen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionelle Änderung 
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12. Behandlung von Petitionen, Anregungen und Be-

schwerden, die aufgrund des allgemeinen Petitions-

rechts schriftlich an die Vertretung des Landschafts-

verbandes Rheinland gerichtet werden, soweit nicht 

der Betriebsausschuss zuständig ist. 
 

12. Behandlung von Petitionen, Anregungen und Be-

schwerden, die aufgrund des allgemeinen Petitions-

rechts schriftlich an die Vertretung des Landschafts-

verbandes Rheinland gerichtet werden, soweit nicht 

der Betriebsausschuss zuständig ist. 
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§ 4 

Projektkommission 

 

(1) Der Landschaftsausschuss kann für bestimmte Projekte, 

insbesondere wichtiger Planungs- und Bauvorhaben im 

Sinne von § 3 Absatz 4, fachausschussübergreifende Pro-

jektkommissionen einsetzen. 

 

(2) Die Projektkommission ist zuständig für alle Angelegen-

heiten, die bei Einleitung, Planung und Durchführung von 

Projekten anfallen und nicht Geschäfte der laufenden Ver-

waltung sind. In diesen Fällen übernimmt die Projektkom-

mission die Beratungszuständigkeit der Fachausschüsse für 

das Projekt, soweit dem sonderrechtliche Regelungen nicht 

entgegenstehen. Die Zuständigkeit des Vergabeausschus-

ses bleibt unberührt. 

 

 

(3) Die Projektkommission legt das Ergebnis ihrer Beratun-

gen unmittelbar dem Landschaftsausschuss zur Entschei-

dung vor. 
 

§ 4 
Projektkommission 

 

(1) Der Landschaftsausschuss kann für bestimmte Projekte, 

insbesondere wichtiger Planungs- und Bauvorhaben im 

Sinne von § 3 Absatz 4, fachausschussübergreifende Pro-

jektkommissionen einsetzen. 

 

(2) Die Projektkommission ist zuständig für alle Angelegen-

heiten, die bei Einleitung, Planung und Durchführung von 

Projekten anfallen und nicht Geschäfte der laufenden Ver-

waltung sind. In diesen Fällen übernimmt die Projektkom-

mission die Beratungszuständigkeit der Fachausschüsse für 

das Projekt, soweit dem sonderrechtliche Regelungen nicht 

entgegenstehen. Die Zuständigkeit des Umweltausschus-

ses für Vergabeangelegenheiten bleibt unberührt. 
 

(3) Die Projektkommission legt das Ergebnis ihrer Beratun-

gen unmittelbar dem Landschaftsausschuss zur Entschei-

dung vor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folge des Wegfalls Verga-

beausschuss 
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§ 5 

Verfahren bei Grundsatzbeschlüssen 

 

(1) Gemäß Grundsatzbeschluss nach § 3 Absatz 4 wird die 

Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-

land ermächtigt, Einzelplanungen - bei Bauvorhaben die 

Vorentwurfs- und Entwurfsplanung - durchzuführen und sie 

den Fachausschüssen zur Beratung vorzulegen. Die Fach-

ausschüsse empfehlen dem Landschaftsausschuss Geneh-

migung, Veränderung oder Ablehnung der Planung. 

 

(2) Der Landschaftsausschuss entscheidet endgültig und 

beauftragt die Direktorin/den Direktor des Landschaftsver-

bandes Rheinland mit der Durchführung der Maßnahme. 

 

(3) Weicht die Planung oder Durchführung der Maßnahme 

von Programm-, Kosten- oder Terminvorgaben erheblich 

ab, ist die erneute Entscheidung des Landschaftsausschus-

ses herbeizuführen. 

 

(4) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland soll in der Vorlage zum Grundsatzbeschluss die 

Realisierungsmöglichkeiten für ein Projekt aufzeigen, ins-

besondere Grobplanung, Grundstücks- und Finanzierungs-

fragen sowie die mutmaßliche Höhe der Investitions-

/Instandhaltungs- und Folgekosten darstellen. 

 

 

 

 

§ 5 
Verfahren bei Grundsatzbeschlüssen 

 

(1) Gemäß Grundsatzbeschluss nach § 3 Absatz 4 wird die 

Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-

land ermächtigt, Einzelplanungen - bei Bauvorhaben die 

Vorentwurfs- und Entwurfsplanung - durchzuführen und sie 

den Fachausschüssen zur Beratung vorzulegen. Die Fach-

ausschüsse empfehlen dem Landschaftsausschuss Geneh-

migung, Veränderung oder Ablehnung der Planung. 

 

(2) Der Landschaftsausschuss entscheidet endgültig und 

beauftragt die Direktorin/den Direktor des Landschaftsver-

bandes Rheinland mit der Durchführung der Maßnahme. 

 

(3) Weicht die Planung oder Durchführung der Maßnahme 

von Programm-, Kosten- oder Terminvorgaben erheblich 

ab, ist die erneute Entscheidung des Landschaftsausschus-

ses herbeizuführen. 

 

(4) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland soll in der Vorlage zum Grundsatzbeschluss die 

Realisierungsmöglichkeiten für ein Projekt aufzeigen, ins-

besondere Grobplanung, Grundstücks- und Finanzierungs-

fragen sowie die mutmaßliche Höhe der Investitions-, 

Instandhaltungs- und Folgekosten darstellen. 
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(5) Der Landschaftsausschuss kann vor dem Grundsatzbe-

schluss die Vorlage der Verwaltung zu dem betreffenden 

Projekt dem zuständigen Fachausschuss zur Erörterung 

überweisen. 

 

(6) Soweit es sich um Bau- oder Investitionsmaßnahmen 

handelt, für die nach § 19 Absatz 3 Nr. 1 der Gesundheits-

ausschuss bzw. nach § 20 Absatz 4 Nr.11 der Kranken-

hausausschuss zuständig ist, findet § 5 entsprechend An-

wendung. Statt des Landschaftsausschusses entscheidet 

allein der zuständige Fachausschuss. 

 

 

 

 
 

(5) Der Landschaftsausschuss kann vor dem Grundsatzbe-

schluss die Vorlage der Verwaltung zu dem betreffenden 

Projekt dem zuständigen Fachausschuss zur Erörterung 

überweisen. 

 

(6) Soweit es sich um Bau- oder Investitionsmaßnahmen 

handelt, für die nach § 18 Absatz 3 Nr. 1   der Gesund-

heitsausschuss bzw. nach § 19 Absatz 4 Nr.11  der Kran-

kenhausausschuss zuständig sind, findet § 5 entsprechend 

Anwendung. Statt des Landschaftsausschusses entscheidet 

allein der zuständige Fachausschuss. 

Dies gilt ebenfalls, soweit nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 bzw. 

§ 17 Abs. 3 Nr. 8 hierfür der Ausschuss für den LVR-

Verbund Heilpädagogischer Hilfen als Fachausschuss 
bzw. als Betriebsausschuss zuständig ist und soweit 

nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 der Betriebsausschuss für die 
LVR-Krankenhauszentralwäscherei zuständig ist. 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

Anpassung an BS KHZW 

und der BS HPH ; LVers 

28.2.2011  
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§ 6 

Verfahren für die Unterrichtung über  
Mehrauszahlungen bei Baumaßnahmen 

 

(1) Treten bei Baumaßnahmen, die vom Landschaftsaus-

schuss beschlossen werden (ab 2.500.000 € sowie gem. § 

3 Absatz 4 Ziff. 2), Mehrauszahlungen in Höhe von 10% 

und mehr der Gesamtkosten auf, sind die beteiligten Fach-

ausschüsse und der Landschaftsausschuss zu unterrichten. 

 

 

Zu den Gesamtkosten zählen auch die aktivierten Eigenleis-

tungen.  

 

(2) Treten bei Baumaßnahmen, die vom Bauausschuss be-

schlossen werden (ab 750.000 € bis 2.500.000 €; § 3 Ab-

satz 4 Ziff. 2 bleibt unberührt), Mehrauszahlungen in Höhe 

von 10% und mehr der Gesamtkosten auf, sind der Bau-

ausschuss, der Finanzausschuss und die beteiligten Fach-

ausschüsse zu unterrichten. 

 

 

Übersteigen die Gesamtkosten zuzüglich der Mehrauszah-

lungen den Betrag von 2.500.000 €, ist auch der Land-

schaftsausschuss zu unterrichten. 

 

(3) Bei Baumaßnahmen bis 750.000 €  mit Ausnahme sol-

cher der LVR-Kliniken bzw. des LVR-Klinikverbundes (Ge-

schäfte der laufenden Verwaltung)  sind der Bauausschuss 

und der Finanz- und Wirtschaftsausschuss zu unterrichten, 

wenn 

§ 6 

Verfahren für die Unterrichtung über Mehrauszah-
lungen bei Baumaßnahmen 

 
(1) Treten bei Baumaßnahmen, die vom Landschaftsaus-

schuss beschlossen werden (ab 2.500.000 € sowie gem. § 

3 Absatz 4 Nummer 2), Mehrauszahlungen in Höhe von 

10% und mehr der Gesamtkosten auf, sind die beteiligten 

Fachausschüsse und der Landschaftsausschuss zu unter-

richten. 

 

Zu den Gesamtkosten zählen auch die aktivierten Eigenleis-

tungen.  

 

(2) Treten bei Baumaßnahmen, die vom Bauausschuss be-

schlossen werden (ab 1.000.000 € bis 2.500.000 €; § 3 
Absatz 4 Nummer 2 bleibt unberührt), Mehrauszahlungen 

in Höhe von 10% und mehr der Gesamtkosten auf, sind der 

Bauausschuss, der Finanz- und Wirtschaftsausschuss 

und die beteiligten Fachausschüsse zu unterrichten. 

 

Übersteigen die Gesamtkosten zuzüglich der Mehrauszah-

lungen den Betrag von 2.500.000 €, ist auch der Land-

schaftsausschuss zu unterrichten. 

 

(3) Die LVR-Direktorin/der LVR-Direktor bzw. der 
Klinikvorstand oder die Betriebsleitung unterrichten 

bei  Baumaßnahmen bis 1.000.000 € 
1. der LVR-Kliniken : 

- den Krankenhausausschuss bzw. bei einrich-
tungsübergreifenden Baumaßnahmen den 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an BS KHZW 

und BS HPH 

 

redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an BS KHZW 

und BS HPH ; LVers 

28.2.2011 
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- die Mehrauszahlungen mindestens 75.000 €, 

- die Mehrauszahlungen bei Baumaßnahmen mit Gesamt-

kosten über  75.000 € 50 % der Gesamtkosten, 

- die Gesamtauszahlungen zuzüglich der Mehrauszahlungen 

den Betrag von 750.000 €  übersteigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Treten bei Baumaßnahmen, die vom Gesundheitsaus-

schuss (§ 16 Absatz 3 Nr. 1 der Betriebssatzung für die 

LVR-Kliniken) oder dem Krankenhausausschuss (§ 17 Ab-

satz 3 Nr. 11 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken) be-

schlossen worden sind, Mehrauszahlungen in Höhe von 10 

% und mehr der Gesamtkosten auf, ist der vorgenannte 

Fachausschuss zu unterrichten. 

 

(5) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland und der Klinikvorstand unterrichten den Kran-

kenhausausschuss über Mehrauszahlungen bei Baumaß-

nahmen bis zu 1.000.000 € (Geschäft der laufenden Be-

triebsführung), wenn die Mehrauszahlungen mindestens 

100.000 € übersteigen. 

Gesundheitsausschuss, 

2.  des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen: 
- den Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpä-

dagogischer Hilfen, 
3. der LVR Krankenhauszentralwäscherei : 

- den Betriebsausschuss für die Krankenhaus-
zentralwäscherei 

4. ansonsten : 
- den Bauausschuss und den Finanz- und Wirt-
schaftsausschuss 

 
wenn die Mehrauszahlungen  100.000 € übersteigen. 

 

(4) Treten  bei Baumaßnahmen, die vom Gesundheitsaus-

schuss (§ 18 Absatz 3 Nr. 1) vom Krankenhausausschuss 

(§ 19 Absatz 3 Nr. 11) vom Ausschuss für den LVR-
Verbund Heilpädagogischer Hilfen als Fachausschuss 

bzw. als Betriebsausschuss (§ 16 Abs. 3 Nr.1 bzw. § 
17 Abs. 3 Nr. 8) oder vom Betriebsausschuss für die 

Krankenhauszentralwäscherei (§ 20 Abs. 1 Nr. 6) 

beschlossen  worden sind, Mehrauszahlungen in Höhe von 

10 % und mehr der Gesamtkosten auf, ist der vorgenannte 

Fachausschuss zu unterrichten. 

 

 

 

Zusammenfassung der 

bisherigen Absätze 3 und 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Anhebung der Wertgrenze 

 

 

 

 

  

 

 

Anpassung an BS KHZW 

und dBS HPH ;  

LVers 28.2.2011 
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§ 7 

Rechnungsprüfungsausschuss 

 

(1) Unbeschadet der Regelungen der Rechnungsprüfungs-

ordnung bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur 

Durchführung seiner gesetzlichen Prüfungsaufgaben des 

Fachbereiches Rechnungsprüfung. 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

1. den Jahresbericht der Rechnungsprüfung und die 
nach den gesetzlichen Vorschriften zu erstellenden 

Jahres- und Gesamtabschlussprüfungsberichte, ein-

schließlich der Erteilung oder Versagung der Bestä-

tigungsvermerke über die Prüfungsergebnisse, 

2. die ihm vom der Rechnungsprüfung in einem Jah-

resbericht zur Kenntnis gebrachten sonstigen we-

sentlichen Prüfungsergebnisse und legt diesen zu-

sammen mit den Jahres- und Gesamtabschlussprü-

fungsberichten über den Landschaftsausschuss der 

Landschaftsversammlung zur Beschlussfassung über 

die Feststellung des Jahres- und des Gesamtab-

schlusses und die Entlastung der Direktorin /des Di-

rektors des Landschaftsverbandes Rheinland vor. 

 

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss ist bei der Auswahl 

der Leitung bzw. der stellvertretenden Leitung des Fachbe-

reiches Rechnungsprüfung zu hören. 

 

(4) Er ist berechtigt, der Rechnungsprüfung Prüfungsauf-

träge zu erteilen (§ 7 Rechnungsprüfungsordnung). 

§ 7 
Rechnungsprüfungsausschuss 

 

(1) Unbeschadet der Regelungen der Rechnungsprüfungs-

ordnung bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur 

Durchführung seiner gesetzlichen Prüfungsaufgaben des 

Fachbereiches Rechnungsprüfung. 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

1. den Jahresbericht der Rechnungsprüfung und die 
nach den gesetzlichen Vorschriften zu erstellenden 

Jahres- und Gesamtabschlussprüfungsberichte, ein-

schließlich der Erteilung oder Versagung der Bestä-

tigungsvermerke über die Prüfungsergebnisse, 

2. die ihm von der Rechnungsprüfung in einem Jahres-

bericht zur Kenntnis gebrachten sonstigen wesentli-

chen Prüfungsergebnisse und legt diesen zusammen 

mit den Jahres- und Gesamtabschlussprüfungsbe-

richten über den Landschaftsausschuss der Land-

schaftsversammlung zur Beschlussfassung über die 

Feststellung des Jahres- und des Gesamtabschlus-

ses und die Entlastung der Direktorin /des Direktors 

des Landschaftsverbandes Rheinland vor. 

 

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss ist bei der Auswahl 

der Leitung bzw. der stellvertretenden Leitung des Fachbe-

reiches Rechnungsprüfung zu hören. 

 

(4) Er ist berechtigt, der Rechnungsprüfung Prüfungsauf-

träge zu erteilen (§ 7 Rechnungsprüfungsordnung). 
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(5) Die Rechnungsprüfung unterrichtet den Rechnungsprü-

fungsausschuss in einer jeden Sitzung durch die Vorlage 

einer Liste über die von ihr erstellten Prüfungsdokumente. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss entscheidet, welche Prü-

fungsdokumente ihm vorzulegen sind. Die vom Rech-

nungsprüfungsausschuss angeforderten Prüfungsdokumen-

te sind dem Ausschuss spätestens nach Ablauf von sechs 

Monaten vorzulegen, auch wenn die Stellungnahme der 

Verwaltung noch nicht vorliegen sollte. 

 

(6) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland legt den Prüfungsbericht über die überörtliche 

Prüfung einschließlich der Stellungnahme der Verwaltung 

dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. Der 

Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet den Land-

schaftsausschuss über den wesentlichen Inhalt des Prü-

fungsberichtes sowie über das Ergebnis seiner Beratungen. 
 

  

(5) Die Rechnungsprüfung unterrichtet den Rechnungsprü-

fungsausschuss in einer jeden Sitzung durch die Vorlage 

einer Liste über die von ihr erstellten Prüfungsdokumente. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss entscheidet, welche Prü-

fungsdokumente ihm vorzulegen sind. Die vom Rech-

nungsprüfungsausschuss angeforderten Prüfungsdokumen-

te sind dem Ausschuss spätestens nach Ablauf von sechs 

Monaten vorzulegen, auch wenn die Stellungnahme der 

Verwaltung noch nicht vorliegen sollte. 

 

(6) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland legt den Prüfungsbericht über die überörtliche 

Prüfung einschließlich der Stellungnahme der Verwaltung 

dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. Der 

Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet den Land-

schaftsausschuss über den wesentlichen Inhalt des Prü-

fungsberichtes sowie über das Ergebnis seiner Beratungen. 
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§ 11 

Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung 

 

(1) Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung 

ist  mit Ausnahme der Beschäftigten in den LVR-Kliniken/im 

LVR- Klinikverbund zuständig für alle Personal- und Organi-

sationsangelegenheiten, über die die Landschaftsversamm-

lung oder der Landschaftsausschuss entscheiden. Der Aus-

schuss für Personal und allgemeine Verwaltung nimmt 

gleichzeitig die Aufgaben des Betriebsausschusses für die 

Informations- und Kommunikationstechnik des Land-

schaftsverbandes mit wahr. 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Stellenplan, 
 

2. Haushaltsplan, 
 

3. Errichtung, Zusammenlegung oder Auflösung von 

Dienststellen und Einrichtungen des LVR, 

 

4. Änderungen und Ergänzungen des Leit-
Frauenförderplanes, 

 

 

5. Angelegenheiten, die dem Landschaftsausschuss als 

oberste Dienstbehörde vorbehalten sind, 

 

 

§ 8 
Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung 
 

(1) Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung 

ist mit Ausnahme der Beschäftigten in den LVR-Kliniken/im 

LVR-Klinikverbund, der Krankenhauszentralwäscherei 
und dem LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen zu-
ständig für alle Personal- und Organisationsangelegenhei-

ten, über die die Landschaftsversammlung oder der Land-

schaftsausschuss entscheiden. Der Ausschuss für Personal 

und allgemeine Verwaltung nimmt gleichzeitig die Aufgaben 

des Betriebsausschusses für die LVR-InfoKom mit wahr. 

 
(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Stellenplan, 

 

2. Haushaltsplan, 

 

3. Errichtung, Zusammenlegung oder Auflösung von 

Dienststellen und Einrichtungen des LVR, 

 

4. Änderungen und Ergänzungen des LVR-Aktionsplanes 
für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender 
Mainstreaming, 
 
5. Angelegenheiten, die dem Landschaftsausschuss als 

oberste Dienstbehörde vorbehalten sind, 

 

 

 

 

 

 

 

Neufassung an BS KHZW 

und BS HPH;  

LVers 28.2.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss des LA vom 

3.12.2010  

 

 

 

 

 



 

33 

 

6. Einstellung und Beförderung der Beamten und Be-

amtinnen der Besoldungsgruppe A 13 (höherer 

Dienst) BBO oder einer höheren Besoldungsgruppe 

einschließlich der LVR-Kliniken/des LVR-

Klinikverbundes, 

 

 

7. Einstellung von Beschäftigten, deren Entgelt sich 

nach Entgeltgruppe 13 TVöD richtet oder darüber 

liegt, soweit die § 3 Absatz 3, §§3a-f, § 12 Absatz 3, 

§ 14 Absatz 3, § 18 Absatz 3, § 20 Absatz 4, § 21 

Absatz 3 und § 22 Absatz 3 keine andere Regelung 

treffen, 

 

 

 

8. Abberufung und Bestellung zum Prüfer oder zur Prü-

ferin des Fachbereichs Rechnungsprüfung, 

 

 

9. allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen oder 

Musterverträge für die Mitglieder der Betriebslei-

tung, deren Vertreter/Vertreterinnen, für die Be-

triebsleitung der wie Eigenbetriebe geführten Ein-

richtungen des Landschaftsverbandes Rheinland. 

 

(3) Er gibt eine Empfehlung zur Besetzung von Stellen der 

Amtsleitungen und der Leitungen der sonstigen Einrichtun-

gen des Landschaftsverbandes Rheinland. 

 

 

 

6. Einstellung und Beförderung der Beamten und Beamtin-

nen der Besoldungsgruppe A13 (höherer Dienst) BBO oder 

einer höheren Besoldungsgruppe einschließlich der LVR-

Kliniken/des LVR-Klinikverbundes, der Krankenhauszent-
ralwäscherei und des LVR-Verbundes Heilpädagogi-
scher Hilfen 
 

7. Einstellung, sowie Abschluss, Verlängerung und Ent-

fristung von Zeitverträgen von Beschäftigten der Ent-
geltgruppe 13 TVÖD und höher, soweit nicht Beschäf-

tigte der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen 

des LVR betroffen sind. 
Davon ausgenommen sind die bis zu einem Jahr be-
fristeten Einstellungen, sowie deren Verlängerung 
bis zu einem Jahr  von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern für 100% fremdfinanzierten Maß-
nahmen des LVR – Amtes für Bodendenkmalpflege.  

 
8.Abberufung und Bestellung zum Prüfer oder zur Prüferin 

des Fachbereichs Rechnungsprüfung, 

 

9.allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen oder Mus-

terverträge für die Mitglieder der Betriebsleitungen der wie 

Eigenbetriebe geführten Einrichtungen des LVR und 

deren Vertretung. 
 

 
(3) Er gibt eine Empfehlung zur Besetzung von Stellen der 

Fachbereichsleitungen und der Leitungen der Außen-

dienststellen des Landschaftsverbandes Rheinland. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung HS vom 

18.6.2010 

 

 

 

 

LVers 10.12.2010 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 
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(4) Er berät über Grundsatzangelegenheiten des Personal- 

und Organisationswesens. 

 

(5) Er entscheidet über: 

1. Einstellung und Beförderung der Beamten und Be-

amtinnen der Besoldungsgruppe A 11 bis A 13 (ge-

hobener Dienst) BBO einschließlich der LVR-

Kliniken/des LVR-Klinikverbundes, 

 

 

 

2. Gutachter- und Beratungsaufträge im Wert von 

mehr als 25.000 €, insbesondere Wirtschaftlichkeits- 

und Organisationsuntersuchungen; die Regelungen 

der §§ 10, 12, 14, 18, 20, 21 und 22 bleiben unbe-

rührt, 

 

3. Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 

die nicht zu 100% gefördert werden; ausgenommen 

sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der wie Eigen-

betriebe geführten Einrichtungen des Landschafts-

verbandes Rheinland. 

 

(4) Er berät über Grundsatzangelegenheiten des Personal- 

und Organisationswesens. 

 

(5) Er entscheidet über: 

1. Einstellung und Beförderung der Beamten und Be-

amtinnen der Besoldungsgruppe A 11 bis A 13 (ge-

hobener Dienst) BBO einschließlich der LVR-

Kliniken/des LVR-Klinikverbundes, der Kranken-
hauszentralwäscherei und des LVR-Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen 

 

2. Gutachter- und Beratungsaufträge im Wert von 

mehr als 25.000 €, insbesondere Wirtschaftlichkeits- 

und Organisationsuntersuchungen, ausgenommen 
Gutachter- und Beratungsaufträge der wie Ei-
genbetriebe geführten Einrichtungen des LVR, 

 
3. Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 

die nicht zu 100% gefördert werden; ausgenommen 

sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der wie Eigen-

betriebe geführten Einrichtungen des Landschafts-

verbandes Rheinland. 
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§ 12 

Betriebsausschuss für die Informations- und 

Kommunikationstechnik des Landschaftsverbandes 

 

(1) Der Betriebsausschuss InfoKom ist zuständig für die 

Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik des 

Landschaftsverbandes Rheinland. In dieser Funktion berät 

er über alle Angelegenheiten des Betriebes, die der Ent-

scheidung der Landschaftsversammlung, des Landschafts-

ausschusses oder eines anderen Fachausschusses vorbe-

halten sind. 

 

(2) In dieser Funktion berät er insbesondere über: 

 

1. Entwürfe des Wirtschafts- und Finanzplanes, des 

Jahresabschlusses sowie des Jahresberichtes und 

des Investitionsprogramms, 

 

2. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Be-
triebsleiterin / des Betriebsleiters und der Vertrete-

rin / des Vertreters, sowie deren allgemeine Ver-

trags- und Anstellungsbedingungen, 

 

3. Änderung des Sondervermögens, 

 

4. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung 
dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

 

 

§ 9 
Betriebsausschuss LVR-InfoKom 

 

 
(1) Der Betriebsausschuss LVR-InfoKom ist zuständig für 

die Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik 

des Landschaftsverbandes Rheinland. In dieser Funktion 

berät er über alle Angelegenheiten des Betriebes, die der 

Entscheidung der Landschaftsversammlung, des Land-

schaftsausschusses oder eines anderen Fachausschusses 

vorbehalten sind. 

 

(2) In dieser Funktion berät er insbesondere über: 

 

1. Entwürfe des Wirtschafts- und Finanzplanes, des 

Jahresabschlusses sowie des Jahresberichtes und 

des Investitionsprogramms, 

 

2. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Be-

triebsleiterin / des Betriebsleiters und der Vertrete-

rin / des Vertreters, sowie deren allgemeine Ver-

trags- und Anstellungsbedingungen, 

 

3. Änderung des Sondervermögens, 

 

4. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung 

dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 
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5. Durchführung einer Weisung der Direktorin/des Di-

rektors des Landschaftsverbandes Rheinland nach § 

8 Absatz 2 Satz 1 der BS InfoKom. 

 

 

(3) Der Betriebsausschuss für die Informationsverarbeitung 

und Kommunikationstechnik entscheidet über: 

 

1. die Festlegung der allgem. Vertragsbedingungen 

(AVB), 

 

2. Einstellung von Beschäftigten mit der Entgeltgruppe 

13 TVöD und höher, 

 

3. Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, sofern sie 
nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig sind, 

 

4. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 

50.000 € oder 30 % des Umsatzes für Einzelvorha-

ben des Vermögensplanes, mind. jedoch 25.000 €, 

 

 

 

 

 

5. Stundung von Forderungen, von mehr als 25.000 € 

sowie Erlass/Niederschlagung von Forderungen von 

mehr als 10.000  €, 

 

 

 

5. Durchführung einer Weisung der Direktorin/des Di-

rektors des Landschaftsverbandes Rheinland nach § 

8 Absatz 2 Satz 1 der BS LVR-InfoKom. 

 

 

(3) Der Betriebsausschuss für die LVR-InfoKom entschei-

det über: 

 

1. die Festlegung der allgem. Vertragsbedingungen 

(AVB), 

 

2. Einstellung von Beschäftigten der Entgeltgruppe   13 

TVöD und höher, 

 

3. erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, sofern sie 

nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig sind, 

 

4.  nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 

50.000 € oder 30 % des Umsatzes für Einzelvorha-

ben des Vermögensplanes, mind. jedoch 25.000 €, 

 

5.   Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und 
Räume des Sondervermögens  mit einer Mo-
natsmiete/-pacht von mehr als 15.000 €  , 

 
6.   Stundung von Forderungen, von mehr als 25.000 € 

sowie Erlass/Niederschlagung von Forderungen von 

mehr als 10.000 €, 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 

 

redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an BS Info-

Kom ;  

LVers 28.2.2011  
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6. Benennung des Prüfers für den Jahresabschluss, der 
möglichst nach fünf Jahren zu wechseln ist, 

 

 

 

7. Aufträge nach VOL und VOF bei einem Vergabewert 

von mehr als 150.000 €, 

 

 

8. Aufträge nach VOB mit einem Vergabewert von 

mehr als 150.000 € bei kurzfristigen Investitionen 

sowie mittel- und langfristigen Investitionen/ 

Instandhaltungskosten, soweit die Gesamtkosten 

der Maßnahme 750.000 € nicht überschreiten, 

 

9. die Entlastung der Betriebsleitung. 
 

(4) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland regelt im Benehmen mit dem Betriebsausschuss 

in einer Dienstanweisung die Zuständigkeiten der Betriebs-

leitung im einzelnen. 

 

(5) Die Betriebsleitung legt dem Betriebsausschuss viertel-

jährlich eine Übersicht über getätigte Vergaben ab einer 

Summe von 10.000 € vor. 

7.  Benennung des Prüfers/der Prüferin für den Jah-
resabschluss, der möglichst nach fünf Jahren zu 

wechseln ist, 

 

8. Liefer- und Dienstleistungsaufträge und Aufträge für 
freiberufliche Leistungen bei einem Vergabewert von 

mehr als 300.000 €  , 
 

9.   Aufträge für Bauleistungen mit einem Vergabewert 

von mehr als 150.000 € bei kurzfristigen Investitionen 

sowie mittel- und langfristigen Investitionen / 

Instandhaltungenskosten, soweit die Gesamtkosten der 

Maßnahme  1.000.000 € nicht überschreiten, 
 

 

10. die Entlastung der Betriebsleitung. 

 

(4) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland regelt im Benehmen mit dem Betriebsausschuss 

in einer Dienstanweisung die Zuständigkeiten der Betriebs-

leitung im einzelnen. 

 

(5) Die Betriebsleitung legt dem Betriebsausschuss viertel-

jährlich eine Übersicht über getätigte Vergaben ab einer 

Summe von 10.000 €  vor. 

 

 

 

 

 

Anpassung an BS Info-

Kom ;  

LVers 28.2.2011 
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§ 9 

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 

 

(1) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist zuständig für: 

 

1.  alle finanziellen Angelegenheiten bei Aufstellung des 
Haushaltsplanes und Bewirtschaftung der Haus-

haltsmittel, 

 

2.  Angelegenheiten der Beteiligung, Geschäftsführung, 
Träger- oder Mitträgerschaft des LVR an Versorgungs-

, Versicherungs- und Wirtschaftsunternehmen. 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan, 
 

2. Einzelvorlagen mit erheblichen finanziellen Auswir-

kungen, 

 

3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. 

Auszahlungen von erheblichem Umfang; erheblich 

sind: 

 

- überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, 

die auf gesetzlichen Ansprüchen oder Tarifverträgen 

beruhen, wenn sie sich im Einzelfall auf mehr als 

250.000 EUR oder mehr als 50% des Ansatzes, 

mindestens jedoch auf 100.000 €, belaufen, 

 

§ 10 
Finanz- und Wirtschaftsausschuss 

 

(1) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist zuständig für: 

 

1. alle finanziellen Angelegenheiten bei Aufstellung des 

Haushaltsplanes und Bewirtschaftung der Haus-

haltsmittel, 

 

2. Angelegenheiten der Beteiligung, Geschäftsführung, 

Träger- oder Mitträgerschaft des LVR an Versor-

gungs-, Versicherungs- und Wirtschaftsunternehmen. 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan, 

 

2. Einzelvorlagen mit erheblichen finanziellen Auswir-

kungen, 

 

3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Aus-

zahlungen von erheblichem Umfang; erheblich sind: 

 

a) überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, 

die auf gesetzlichen Ansprüchen oder Tarifverträgen 

beruhen, wenn sie sich im Einzelfall auf mehr als 

250.000 € oder mehr als 50% des Ansatzes, min-

destens jedoch auf 100.000 €, belaufen, 
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- alle übrigen überplanmäßigen und außerplanmäßi-

gen Aufwendungen bzw. Auszahlungen, soweit sie 

im Einzelfall mindestens 100.000 € betragen, 

 

4. über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-

gungen von erheblichem Umfang; erheblich sind: 

 

über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-

gungen, wenn sie im Einzelfall mehr als 20% der 

veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und 

gleichzeitig mindestens 100.000 € betragen, 

 

5. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermö-

gen, 

 

6. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und 
Räume mit einer Monatsmiete/-pacht von über 

5.000 € bzw. 15.000 € bei den LVR-Kliniken/LVR-

Klinikverbund, sowie Grundstücksgeschäfte von 
über 100.000 €; die Zuständigkeiten der Betriebs-

ausschüsse für die wie Eigenbetriebe geführten Ein-

richtungen bleiben unberührt, 

 

7. Satzungen und Richtlinien mit erheblicher finanz-

wirtschaftlicher Bedeutung, 

 

8. Richtlinien für die Gewährung von Arbeitgeberdarle-
hen, 

 

9. Rentabilität der Ver- und Entsorgungsbetriebe ein-
schließlich Grundsatzfragen der Energieversorgung, 

b) alle übrigen überplanmäßigen und außerplanmäßi-

gen Aufwendungen bzw. Auszahlungen, soweit sie 

im Einzelfall mindestens 100.000 € betragen, 

 

4. über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-

gungen von erheblichem Umfang;  

erheblich sind: 

über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-

gungen, wenn sie im Einzelfall mehr als 20% der ver-

anschlagten Verpflichtungsermächtigungen und 

gleichzeitig mindestens 100.000 € betragen, 

 

5. Zuordnung von Grundstücken zum  Sondervermö-

gen, 

 

6. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und 

Räume mit einer Monatsmiete/-pacht von über 

15.000 € , sowie Grundstücksgeschäfte von über 
100.000 €; die Zuständigkeiten der Betriebsaus-

schüsse für die wie Eigenbetriebe geführten Einrich-

tungen des Landschaftsverbandes Rheinland bleiben 

unberührt, 

 

7. Satzungen und Richtlinien mit erheblicher finanz-

wirtschaftlicher Bedeutung, 

 

8. Richtlinien für die Gewährung von Arbeitgeberdarle-

hen, 

 

9. Rentabilität der Ver- und Entsorgungsbetriebe ein-

schließlich Grundsatzfragen der Energieversorgung, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhöhung der Wertgrenze 
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10. Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Be-

triebsausschuss und der Kämmerin/ dem Kämmerer 

über erfolgsgefährdende Mehraufwendungen und 

sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten, die 

den Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland 

berühren. 

 

(3) Er entscheidet über: 

 

1. Erlass von Forderungen bei Beträgen über 5.000 € 

(gemäß § 26 Absatz 3 GemHVO); die Zuständigkei-

ten der Betriebsausschüsse für die wie Eigenbetrie-

be geführten Einrichtungen bleiben unberührt, 

 

 

2. Abweichungen von Förderungssätzen der Richtlinien 
für die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen. 

 

(4) Er ist zu unterrichten über: 

 

1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Aus-

zahlungen, denen die Kämmerin/der Kämmerer ge-

mäß § 83 Absatz 1 Satz 3 GO NRW zugestimmt hat. 

Dem Fachausschuss sind diese Aufwendungen bzw. 

Auszahlungen – in der Regel vierteljährlich – zur 

Kenntnis zu geben. 

 

2. über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-

gungen, denen die Kämmerin/ der Kämmerer ge-

mäß § 84 Absatz 1 Satz 3 GO NRW zugestimmt hat, 

 

10. Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Be-

triebsausschuss und der Kämmerin / dem Kämme-

rer über erfolgsgefährdende Mehraufwendungen und 

sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten, die 

den Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland 

berühren. 

 

(3) Er entscheidet über: 

 

1. Erlass von Forderungen bei Beträgen über 15.000 € 
(gemäß § 26 Absatz 3 GemHVO). Abweichend hier-
von gelten für  die wie Eigenbetriebe geführten Ein-

richtungen des Landschaftsverbandes Rheinland  die 

jeweiligen Betriebssatzungen. 

 

2. Abweichungen von Förderungssätzen der Richtlinien 

für die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen. 

 

(4) Er ist zu unterrichten über: 

 

1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. 

Auszahlungen, denen die Kämmerin/der Kämmerer 

gemäß § 83 Absatz 1 Satz 3 GO NRW zugestimmt 

hat. Dem Fachausschuss sind diese Aufwendungen 

bzw. Auszahlungen – in der Regel vierteljährlich – zur 

Kenntnis zu geben. 

 

2. über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-

gungen, denen die Kämmerin/ der Kämmerer gemäß 

§ 85 Absatz 1 Satz 3 GO NRW zugestimmt hat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertgrenzenerhöhung;  

LA 11.9.2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 
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3. die Aufnahme von Darlehen in der darauf folgenden 

Sitzung, 

 

4. die Aussprache einer haushaltswirtschaftlichen Sperre 
nach § 24 GemHVO oder die Abzeichnung einer Ge-

fährdung des Haushaltsausgleichs. 

 

 

3. die Aufnahme von Darlehen in der darauf folgenden 

Sitzung, 

 

4. die Aussprache einer haushaltswirtschaftlichen Sper-
re nach § 24 GemHVO oder die Abzeichnung einer 

Gefährdung des Haushaltsausgleichs. 
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§ 8 

Bauausschuss 

 

(1) Der Bauausschuss ist unter Berücksichtigung der Be-

schlüsse anderer Fachausschüsse zur Konzeption zuständig 

für Bauvorhaben des LVR unter bautechnischen und kos-

tenmäßigen Gesichtspunkten, soweit es sich nicht um den 

Wiederaufbau an einen anderen Ort versetzter historischer 

Gebäude in den Freilichtmuseen oder um Baumaßnahmen 

der LVR-Kliniken bzw. des LVR- Klinikverbundes handelt. 

 

 

 

(2) Er berät insbesondere den Haushaltsplan des LVR.  

 

(3) Er entscheidet über Planung und Durchführung aller 

 

- im Haushaltsplan des LVR veranschlagten Baumaß-

nahmen 

 

- als mittel- und langfristig in den Wirtschaftsplänen der 

wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen des Land-

schaftsverbandes Rheinland mit Ausnahme der LVR-

Kliniken bzw. des LVR-Klinikverbundes veranschlag-
ten Baumaßnahmen  

 

mit Gesamtkosten von mehr als 750.000 €;  

 

die Zuständigkeit des Landschaftsausschusses bei Einzel-

projekten nach § 3 Absatz 4 Ziff. 2 bleibt unberührt. 

§ 11 
Bauausschuss 

 

(1) Der Bauausschuss ist unter Berücksichtigung der Be-

schlüsse anderer Fachausschüsse zur Konzeption zuständig 

für Bauvorhaben des LVR unter bautechnischen und kos-

tenmäßigen Gesichtspunkten, soweit es sich nicht um den 

Wiederaufbau an einen anderen Ort versetzter historischer 

Gebäude in den Freilichtmuseen oder um Baumaßnahmen 

der LVR-Kliniken bzw. des LVR- Klinikverbundes, der LVR-

Krankenhauszentralwäscherei oder des LVR-
Verbundes heilpädagogischer Hilfen handelt. 

 

(2) Er berät insbesondere den Haushaltsplan des LVR.  

 

(3) Er entscheidet über Planung und Durchführung aller 

 

a) im Haushaltsplan des LVR veranschlagten Bau-

maßnahmen 

 

b) als mittel- und langfristig in den Wirtschaftsplä-

nen der LVR-InfoKom und der LVR-
Jugendhilfe Rheinland veranschlagten Bau-
maßnahmen  

 

mit Gesamtkosten von mehr als 1.000.000 €.   
 

Die Zuständigkeit des Landschaftsausschusses bei Einzel-

projekten nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 bleibt unberührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an BS KHZW 

und BS HPH ;  

LVers 28.2.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 
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(4) Bei Baumaßnahmen in den wie Eigenbetriebe geführten 

Einrichtungen des Landschaftsverbandes Rheinland ist bei 

abweichender Auffassung die Betriebsleitung zu hören. 

(4) Bei Baumaßnahmen in den wie Eigenbetriebe geführten 

Einrichtungen des Landschaftsverbandes Rheinland ist bei 

abweichender Auffassung die Betriebsleitung zu hören. 



 

44 

 

 
§ 10 

Vergabeausschuss 

 

(1) Der Vergabeausschuss ist mit Ausnahme für die LVR-

Kliniken/den LVR-Klinikverbund zuständig für Vergabeange-

legenheiten des LVR. 

 

(2) Er entscheidet über Vergaben von: 

1. Bauleistungen (VOB) im Hochbau mit einer Verga-

besumme von mehr  

 als 150.000 € 

- bei allen im Haushaltsplan des LVR veranschlagten 

Baumaßnahmen, 

- bei allen mittel- und langfristig in den Wirtschafts-

plänen der wie  Eigenbetriebe geführten Einrichtun-

gen des Landschaftsverbandes Rheinland mit Ge-

samtkosten von mehr als 750.000 € veranschlagten 

Baumaßnahmen, 

 

2. Architekten-, Ingenieur- und Beratungsleistungen 
mit Ausnahme von Prüfaufträgen an Prüfingenieure 

im Hochbau bzgl. der unter Ziff. 1 genannten Bau-

maßnahmen bei Aufträgen mit mehr als 50.000 € 

Honorarsumme, 

 

3. Aufträge nach VOL bei einem Vergabewert von mehr 

als 150.000 €, ausgenommen die wie Eigenbetriebe 

geführten Einrichtungen des Landschaftsverbandes 

Rheinland. 

 

§ 10  

Vergabeausschuss 

 

(1) Der Vergabeausschuss ist mit Ausnahme für die LVR-

Kliniken/den LVR-Klinikverbund zuständig für Vergabeange-

legenheiten des LVR. 

 

(2) Er entscheidet über Vergaben von: 

1.   Bauleistungen (VOB) im Hochbau mit einer Verga-

besumme von mehr als 150.000 € 

-    bei allen im Haushaltsplan des LVR veranschlagten 

Baumaßnahmen, 

-   bei allen mittel- und langfristig in den Wirtschafts-

plänen der wie  Eigenbetriebe geführten Einrich-

tungen des Landschaftsverbandes Rheinland mit 

Gesamtkosten von mehr als 750.000 € veran-

schlagten Baumaßnahmen, 

 

 

2.   Architekten-, Ingenieur- und Beratungsleistungen 

mit Ausnahme von Prüfaufträgen an Prüfingenieure 

im Hochbau bzgl. der unter Ziff. 1 genannten 

Baumaßnahmen bei Aufträgen mit mehr als 

50.000 € Honorarsumme, 

 

3.   Aufträge nach VOL bei einem Vergabewert von 

mehr als 150.000 €, ausgenommen die wie Eigen-

betriebe geführten Einrichtungen des Landschafts-

verbandes Rheinland. 

 

Zuständigkeiten des Ver-

gabeausschusse werden   

vom Umweltausschuss 

wahrgenommen;  

LVers 8.2.2010 
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(3) In den Fällen des Absatz 2, ist vor der Durchführung 

einer beschränkten Ausschreibung die Zustimmung des 

Vergabeausschusses einzuholen. 

 

(4) Er erhält vierteljährlich listenmäßig Mitteilung über Ver-

gaben (ausgenommen die wie Eigenbetriebe geführten Ein-

richtungen des Landschaftsverbandes Rheinland) von: 

 

1. Bauleistungen (VOB) ab 25.000,00 € Vergabesum-

me, 

 

2. Architekten-, Ingenieur- und Beratungsleistungen 
von mehr als 25.000,00 € Honorarsumme 

 

(3) In den Fällen des Absatz 2, ist vor der Durchführung 

einer beschränkten Ausschreibung die Zustimmung des 

Vergabeausschusses einzuholen. 

 

(4) Er erhält vierteljährlich listenmäßig Mitteilung über Ver-

gaben (ausgenommen die wie Eigenbetriebe geführten Ein-

richtungen des Landschaftsverbandes Rheinland) von: 

 

1. Bauleistungen (VOB) ab 25.000,00 € Vergabesum-

me, 

 

2. Architekten-, Ingenieur- und Beratungsleistungen 

von mehr als 25.000,00 € Honorarsumme.  
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§ 13 

Landesjugendhilfeausschuss 

 

(1) Der Landesjugendhilfeausschuss ist zuständig für alle 

Angelegenheiten der Einrichtungen der Jugendhilfe des LVR 

sowie für die heilpädagogischen Leistungen für Kinder, die 

noch nicht eingeschult sind, in teilstationären Einrichtungen 

(§ 53 SGB XII i.V.m. § 55 Absatz 2 Nr. 2 SGB IX). Er be-

fasst sich anregend, fördernd und gegebenenfalls beschlie-

ßend mit den Aufgaben des LVR in der Kinder-, Jugend- 

und Familienhilfe. Vor jeder Entscheidung der Landschafts-

versammlung oder des Landschaftsausschusses zu Angele-

genheiten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe soll er 

gehört werden. Er hat das Recht, dort Anträge zu stellen. 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Fachplanungen und Einzelprojekte, 
 

2. Haushaltsplan, 
 

3. Stellungnahme vor Bestellung (Wahl) des Leiters 

bzw. der Leiterin der Verwaltung des Landesjugend-

amtes, 

 

4. Stellungnahme zur Abgrenzung der Aufgaben des 

Landesjugendamtes von den Aufgaben anderer Stel-

len der Verwaltung des LVR,  

 

5. Angelegenheiten der Rheinischen Förderschulen, 

§ 12 
Landesjugendhilfeausschuss 

 

(1) Der Landesjugendhilfeausschuss ist zuständig für alle 

Angelegenheiten der Einrichtungen der Jugendhilfe des LVR 

sowie für die heilpädagogischen Leistungen für Kinder, die 

noch nicht eingeschult sind, in teilstationären Einrichtungen 

(§ 53 SGB XII i.V.m. § 55 Absatz 2 Nr. 2 SGB IX). Er be-

fasst sich anregend, fördernd und gegebenenfalls beschlie-

ßend mit den Aufgaben des LVR in der Kinder-, Jugend- 

und Familienhilfe. Vor jeder Entscheidung der Landschafts-

versammlung oder des Landschaftsausschusses zu Angele-

genheiten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe soll er 

gehört werden. Er hat das Recht, dort Anträge zu stellen. 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Fachplanungen und Einzelprojekte, 
 

2. Haushaltsplan, 
 

3. Stellungnahme vor Bestellung (Wahl) des Leiters 

bzw. der Leiterin der Verwaltung des Landesju-

gendamtes, 

 

4. Stellungnahme zur Abgrenzung der Aufgaben 

des Landesjugendamtes von den Aufgaben an-

derer Stellen der Verwaltung des LVR,  

 

5. Angelegenheiten der Rheinischen Förderschulen, 
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Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwick-

lung, 

 

6. den Stellenplan für das Landesjugendamt. 

 

(3) Er entscheidet über: 

 

1. Zuschüsse und Darlehen für Einrichtungen und 
Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

im Rahmen der vom Bund und Land und der Land-

schaftsversammlung bereitgestellten Mittel.  

 

 

 

 

Er kann die Entscheidung über bestimmte Zuschüs-

se und Darlehen oder bis zu einer bestimmten Be-

willigungssumme auf die Verwaltung des Landesju-

gendamtes übertragen und das Verfahren dafür nä-

her regeln. 

 

2. Richtlinien, Grundsätze und Empfehlungen für die  

- Tätigkeit der Jugendämter und Zusammen-

arbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, 

- erzieherische Hilfe und Heimaufsicht, 

- Förderung von Einrichtungen und Maßnah-

men der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, 

- Wahrnehmung der Aufgaben des Landesju-

gendamtes; die Zuständigkeit nach § 9 Ab-

satz 2 Ziff. 8 bleibt unberührt, 

 

Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Ent-

wicklung, 

 

6. den Stellenplan für das Landesjugendamt. 

 

(3) Er entscheidet über: 

 

1. Zuschüsse und Darlehen für Einrichtungen und Maß-

nahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im 

Rahmen der vom Bund und Land und von der Land-

schaftsversammlung bereitgestellten Mittel. Soweit 
die zuständige oberste Landesjugendbehörde 
bzw. die zuständige Bundesbehörde keine 
Richtlinien und Weisungen erlassen hat,  be-
schließt er auch über Landes- und Bundesmit-
tel. Er kann das Beschlussrecht über bestimmte 

Zuschüsse und Darlehen oder bis zu einer bestimm-

ten Bewilligungssumme auf die Verwaltung des Lan-

desjugendamtes übertragen und das Verfahren da-

für näher regeln. 

 

2.   Richtlinien, Grundsätze und Empfehlungen für die  

a) Tätigkeit der Jugendämter und Zusammenar-

beit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, 

b) erzieherische Hilfe und Heimaufsicht, 

c) Förderung von Einrichtungen und Maßnah-

men der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, 

d) Wahrnehmung der Aufgaben des Landesju-

gendamtes; die Zuständigkeit nach § 9 Ab-

satz 2 Nummer 7 bleibt unberührt, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an Satzung Ju 

LVers 08.10.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 
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3. die öffentliche Anerkennung von Trägern der frei-
en Jugendhilfe gemäß § 25 Absatz 1 Ziff. 2 AG-

KJHG, 

 

4. die Bildung von beratenden Unterausschüssen für 
einzelne Angelegenheiten des Landesjugendamtes, 

 

5. die Zustimmung zu der/dem von der Schulkonfe-

renz der jeweiligen Rheinischen Förderschule, För-

derschwerpunkt Emotionale und soziale Entwick-

lung gewählten Bewerberin oder gewählten Be-

werber als Schulleiterin/Schulleiter gemäß § 61 

Absatz 4 Schulgesetz NRW zu verweigern (sog. 

Vetorecht mit Zweidrittelmehrheit), 

 

6. die Verleihung des Prädikates “Kinderfreundlich“. 
 

3.   die öffentliche Anerkennung von Trägern der freien 

Jugendhilfe gemäß § 25 Absatz 1 Nummer 2 AG-
KJHG, 

 

4.   die Bildung von beratenden Unterausschüssen für 

einzelne Angelegenheiten des Landesjugendamtes, 

 

5.   die Zustimmung zu der/dem von der Schulkonfe-

renz der jeweiligen LVR- Förderschule, Förder-
schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung 

gewählten Bewerberin oder gewählten Bewerber 

als Schulleiterin/Schulleiter gemäß § 61 Absatz 4 

Schulgesetz NRW zu verweigern (sog. Vetorecht 

mit Zweidrittelmehrheit), 

 

6. die Verleihung des LVR-Prädikates “Kinderfreund-
lich“. 

 

 

redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 
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§ 14 

Betriebsausschuss 

für die Jugendhilfeeinrichtungen 

 
(1) Der Betriebsausschuss für die Jugendhilfeeinrichtungen 

berät über alle Angelegenheiten des Betriebes, die der Ent-

scheidung der Landschaftsversammlung, des Landschafts-

ausschusses oder eines anderen Fachausschusses vorbe-

halten sind. 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Entwürfe des Wirtschaftsplanes, des Finanzplanes 

und des Investitionsprogramms sowie über den Jah-

resabschluss und den Lagebericht, 

 

2. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Mitglie-
der der Betriebsleitung und ihrer Vertreterinnen und 

Vertreter, 

 

3. Rahmenvorgaben, 

 

4. allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen der 

Mitglieder der Betriebsleitung und deren Vertreter 

und Vertreterinnen, 

 

5. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermö-

gen, 

 

 

§ 13 
Betriebsausschuss 

LVR-Jugendhilfe Rheinland  

 
(1) Der Betriebsausschuss für die  LVR-Jugendhilfe 

Rheinland berät über alle Angelegenheiten des Betriebes, 
die der Entscheidung der Landschaftsversammlung, des 

Landschaftsausschusses oder eines anderen Fachausschus-

ses vorbehalten sind. 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Entwürfe des Wirtschaftsplanes, des Finanzplanes 

und des Investitionsprogramms sowie über den Jah-

resabschluss und den Lagebericht, 

 

2. Einstellung, Bestellung und Abberufung  der Mitglie-
der der Betriebsleitung und ihrer Vertretung, 

 

3. Rahmenvorgaben, 

 

 

4. allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen der 
Betriebsleiterin/des Betriebsleiters und deren 
Vertretung, 

 
5. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermö-

gen, 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an BS JHR 

 

 

 

 

 

Anpassung an BS JHR 
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6. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Bestel-
lung dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

7. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes Rhein-

land zu öffentlichen Planungsvorhaben, soweit das 

Sondervermögen betroffen ist, ausgenommen Flä-

chennutzungspläne und Bebauungspläne; die Be-

triebsleitung ist vor Abgabe der Stellungnahme an-

zuhören, 

 

8. Durchführung einer Weisung der Direktorin/ des Di-

rektors des Landschaftsverbandes Rheinland gemäß 

§ 10 Absatz 2 Satz 1 der Betriebssatzung für die Ju-

gendhilfeeinrichtungen des Landschaftsverbandes 

Rheinland („Jugendhilfe Rheinland“). 

 

(3) Er entscheidet über: 

 

1. Einstellung von Beschäftigten der Entgeltgruppe 13 
TVöD und höher, 

 

2. Erfolg gefährdende Mehraufwendungen, soweit sie 
nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig sind, 

 

3. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 

50.000 € oder 30 % des Umsatzes für Einzelvorha-

ben des Vermögensplanes, mindestens jedoch 

25.000 €, sofern nicht andere Gremien in ihrer Zu-

ständigkeit über die Maßnahmen entschieden  haben, 

 

 

6. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Bestel-
lung dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

7. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes Rhein-

land zu öffentlichen Planungsvorhaben, soweit das 

Sondervermögen betroffen ist, ausgenommen Flä-

chennutzungspläne und Bebauungspläne; die Be-

triebsleitung ist vor Abgabe der Stellungnahme an-

zuhören, 

 

8. Durchführung einer Weisung der Direktorin/ des Di-

rektors des Landschaftsverbandes Rheinland gemäß 

§ 10 Absatz 2 Satz 1 der Betriebssatzung für die Ju-

gendhilfeeinrichtungen des Landschaftsverbandes 

Rheinland („LVR-Jugendhilfe Rheinland“). 

 

(3) Er entscheidet über: 

 

1. Einstellung von Beschäftigten der Entgeltgruppe 13 
TVöD und höher, 

 

2. erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, soweit 
sie nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig sind, 

 

3. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 

50.000 € oder 30 % des Umsatzes für Einzelvorha-

ben des Vermögensplanes, mindestens jedoch 

25.000 €, sofern nicht andere Gremien in ihrer Zu-

ständigkeit über die Maßnahmen entschieden ha-

ben, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 
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4. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und Räu-
me des Sondervermögens und mit einer Monatsmie-

te/-pacht von mehr als 5.000€,  

 

5. Stundungen von Forderungen von mehr als 25.000 € 

sowie Erlass/ Niederschlagung von Forderungen von 

mehr als 10.000  €, 

 

6. Benennung des Prüfers für den Jahresabschluss, 
 

 

7. Aufträge nach VOL bei einem Vergabewert von mehr 

als 150.000 €, 

 

 

8.   Aufträge nach VOB mit einem Vergabewert von 

mehr als 150.000 € bei kurzfristigen Investitionen 

sowie mittel- und langfristigen Investitionen, soweit 

die Gesamtkosten der Maßnahme 750.000 € nicht 

überschreiten, 

 

 

9. Maßnahmen des Umweltschutzes von grundsätzlicher 

Bedeutung, 

 

10.Petitionen, Anregungen und Beschwerden aus dem 

Bereich des Betriebes „Jugendhilfe Rheinland“, 

 

 

11.die Entlastung der Betriebsleitung. 

 

4. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und 
Räume des Sondervermögens mit einer Monatsmie-

te/-pacht von mehr als 15.000 €  , 
 

5. Stundungen von Forderungen von mehr als 25.000 

€ sowie Erlass/ Niederschlagung von Forderungen 

von mehr als 10.000  €, 

 

6. Benennung des Prüfers/der Prüferin für den Jah-
resabschluss, 

 

7. die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträ-
gen und Aufträgen für freiberufliche Leistungen bei 

einem Vergabewert von mehr als 300.000  € , 
 

8.   Aufträge für Bauleistungen mit einem Vergabe-

wert von mehr als 150.000 € bei kurzfristigen In-

vestitionen sowie mittel- und langfristigen Investiti-

onen/ Instandhaltungen, soweit die Gesamtkos-

ten der Maßnahme 1.000.000 € nicht überschrei-
ten, 

 

9. Maßnahmen des Umweltschutzes von grundsätzli-

cher Bedeutung, 

 

10. Petitionen, Anregungen und Beschwerden aus dem 

Bereich des Betriebes „LVR-Jugendhilfe Rhein-
land“, 

 

11. die Entlastung der Betriebsleitung, 

 

Anpassung BS JHR ; LVers 

28.2.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung BS JHR;  

LVers 28.2.2011 
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(4) Die Geschäftsverteilung innerhalb der Betriebsleitung 

regelt die Direktorin/ der Direktor des Landschaftsverban-

des Rheinland mit Zustimmung des Betriebsausschusses 

durch Dienstanweisung. 

 

(5) Die Betriebsleitung legt dem Betriebsausschuss viertel-

jährlich eine Übersicht über getätigte Vergaben ab einer 

Summe von 10.000 € vor. 
 

12. Bestellung und Abberufung der 

Ombudspersonen in der LVR-Jugendhilfe 
Rheinland. 

 

(4) Die Direktorin / der Direktor des Landschaftsver-

bandes Rheinland regelt mit Zustimmung des Be-
triebsausschusses die Betriebsführung durch Dienst-

anweisung. 

 

(5) Die Betriebsleitung legt dem Betriebsausschuss viertel-

jährlich eine Übersicht über getätigte Vergaben ab einer 

Summe von 10.000 € vor. 
 

Anpassung an BS JHR 
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§ 15 

Schulausschuss 

 

(1) Der Schulausschuss ist zuständig für die Angelegenhei-

ten der in der Trägerschaft des LVR befindlichen LVR- För-

derschulen mit den Förderschwerpunkten Körperliche und 

motorische Entwicklung; Sehen; Hören und Kommunikati-

on; Sprache; und den LVR- Schulen für Kranke. 

 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Fachplanungen und Einzelprojekte, 

 

2. Haushaltsplan, 

 

3. Errichtung, Zusammenlegung und Auflösung, 

 

4. Stellungnahmen zur pädagogischen Konzeption. 

 

(3) Er entscheidet über: 

1.  die Zustimmung zu der/dem von der Schulkonferenz 

der jeweiligen LVR-Förderschule, Förderschwerpunkt Kör-

perliche und motorische Entwicklung; Sehen; Hören und 

Kommunikation; Sprache und der jeweiligen Rheinischen 

Schule für Kranke gewählten Bewerberin oder gewählten 

Bewerber als Schulleiterin/Schulleiter gemäß § 61 Absatz 4 

Schulgesetz NRW zu verweigern (sog. Vetorecht mit Zwei-

drittelmehrheit), 

 

§ 14 
Schulausschuss 

 

(1) Der Schulausschuss ist zuständig für die Angelegenhei-

ten der in der Trägerschaft des LVR befindlichen LVR- För-

derschulen mit den Förderschwerpunkten Körperliche und 

motorische Entwicklung; Sehen; Hören und Kommunikati-

on; Sprache; und den LVR- Schulen für Kranke und des 

LVR-Berufskollegs - Fachschule des Sozialwesens 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Fachplanungen und Einzelprojekte, 

 

2. Haushaltsplan, 

 

3. Errichtung, Zusammenlegung und Auflösung, 

 

4. Stellungnahmen zur pädagogischen Konzeption. 

 

(3) Er entscheidet über: 

1.   die Zustimmung zu der/dem von der Schulkonferenz 

der jeweiligen LVR-Förderschule, Förderschwerpunkt Kör-

perliche und motorische Entwicklung; Sehen; Hören und 

Kommunikation; Sprache und der jeweiligen LVR-Schule 

für Kranke gewählten Bewerberin oder gewählten Bewerber 

als Schulleiterin/Schulleiter gemäß § 61 Absatz 4 Schulge-

setz NRW zu verweigern (sog. Vetorecht mit Zweidrittel-

mehrheit), 

 

 

 

 

 

 

 

Verlagerung der Zustän-

digkeit für das Berufskol-

leg von Dez. 8 auf Dez. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 
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1. Namensgebungen der LVR-Schulen. 
 

2.   Namensgebungen der LVR-Schulen. 
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§ 16 

Sozialausschuss 

 

(1) Der Sozialausschuss ist zuständig für die dem LVR als 

überörtlichen Träger der Sozialhilfe, als Integrationsamt 

oder als Hauptfürsorgestelle oder als Träger der sozialen 

Entschädigung und der Kriegsopferversorgung gesetzlich 

zugewiesenen Aufgaben. Dazu gehören: 

 

1.  die vom LVR als überörtlicher Träger der Sozialhilfe 

zu gewährenden Leistungen mit Ausnahme der heil-

pädagogischen Leistungen für Kinder, die noch nicht 

eingeschult sind (§ 53 SGB XII i.V. § 55 Absatz 1 

Ziff 2 SGB IX), 

 

2.   die vom Integrationsamt durchzuführende Siche-

rung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 

Arbeitsleben, 

 

3.   die von der Hauptfürsorgestelle zu gewährenden 

Entschädigungsleistungen an Kriegsopfer sowie ih-

nen gleichgestellte Personen, 

 

4.   die dem LVR durch Gesetz zur Eingliederung der 

Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des 

Landes NRW übertragenen Aufgaben der sozialen 

Entschädigung und der Kriegsopferversorgung, 

 

5.   die dem LVR als überörtlichen Träger nach dem 

Landespflegegesetz NRW zugewiesenen Aufgaben. 

§ 15 
Sozialausschuss 

 

(1) Der Sozialausschuss ist zuständig für die dem LVR als 

überörtlichen Träger der Sozialhilfe, als Integrationsamt 

oder als Hauptfürsorgestelle oder als Träger der sozialen 

Entschädigung und der Kriegsopferversorgung gesetzlich 

zugewiesenen Aufgaben. Dazu gehören: 

 

1.  die vom LVR als überörtlicher Träger der Sozialhilfe 

zu gewährenden Leistungen mit Ausnahme der heil-

pädagogischen Leistungen für Kinder, die noch nicht 

eingeschult sind (§ 53 SGB XII i.V.m. § 55 Absatz 
2 Nummer 2 SGB IX), 

 

2.   die vom Integrationsamt durchzuführende Siche-

rung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 

Arbeitsleben, 

 

3.   die von der Hauptfürsorgestelle zu gewährenden 

Entschädigungsleistungen an Kriegsopfer sowie ih-

nen gleichgestellte Personen, 

 

4.   die dem LVR durch Gesetz zur Eingliederung der 

Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des 

Landes NRW übertragenen Aufgaben der sozialen 

Entschädigung und der Kriegsopferversorgung, 

 

5.   die dem LVR als überörtlichen Träger nach dem 

Landespflegegesetz NRW zugewiesenen Aufgaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 
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(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Fachplanungen und Einzelprojekte, 

 

2. Haushaltsplan, 

 

3. Erlass und Änderung von Satzungen. 

 

(3) Er entscheidet über: 

1. den Erlass und die Änderung von Richtlinien, ein-
schließlich Richtlinien für Koordinierungs-, Kontakt- 

und Beratungsangebote für Menschen mit geistiger 

Behinderung, 

 

2. die Gewährung von Darlehen von über 25.000 € bis 
300.000 € und Zuschüsse von über 25.000 € bis 

100.000 € für Einrichtungen der Sozialhilfe und 

Kriegsopferfürsorge im Rahmen der geltenden Richt-

linien, sofern es sich nicht um Hilfen nach Ziff. 3 

handelt, 

 

3. die Gewährung von finanziellen Hilfen von über 
100.000 € bis zu 1.500.000  € im Rahmen der 

Richtlinien über die Verwendung der Ausgleichsab-

gabe nach dem Sozialgesetzbuch IX, Teil 2, 

 

4. die Verleihung des Prädikates “Behindertenfreund-

lich“. 
 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Fachplanungen und Einzelprojekte, 

 

2. Haushaltsplan, 

 

3. Erlass und Änderung von Satzungen. 

 

(3) Er entscheidet über: 

1. den Erlass und die Änderung von Richtlinien, ein-
schließlich Richtlinien für Koordinierungs-, Kontakt- 

und Beratungsangebote für Menschen mit geistiger 

Behinderung, 

 

2. die Gewährung von Darlehen von über 25.000 € bis 
300.000 € und Zuschüsse von über 25.000 € bis 

100.000 € für Einrichtungen der Sozialhilfe und 

Kriegsopferfürsorge im Rahmen der geltenden 

Richtlinien, sofern es sich nicht um Hilfen nach 

Nummer 3 handelt, 
 

3. die Gewährung von finanziellen Hilfen von über 
100.000  € bis zu 1.500.000 € im Rahmen der 

Richtlinien über die Verwendung der Ausgleichsab-

gabe nach dem Sozialgesetzbuch IX, Teil 2, 

 

4. die Verleihung von Preisen und Auszeichnungen 
sowie die Vergabe von Fördermitteln des De-

zernates Soziales und Integration. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag Dez. 7 
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§ 17 

Ausschuss für das HPH-Netz 

 

 

(1) Der Ausschuss für das HPH-Netz ist zuständig für die im 

Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen des LVR gebildeten drei 

Einrichtungen in der Trägerschaft des LVR und das Berufs-

kolleg ∗des Landschaftsverbandes Rheinland. Er nimmt 

gleichzeitig die Aufgaben des Betriebsausschusses für das 

HPHNetz entsprechend der EigVO wahr. 

 

 

 

 

(2) Der Ausschuss für das HPH-Netz berät in seiner Funkti-

on als Fachausschuss insbesondere über: 

 

1. Aufgabenstellung und Zielplanung der Einrichtungen, 

 

2. Fortentwicklung und Ziele der Betreuung von Menschen 

mit geistiger Behinderung im Rheinland in den Bereichen 

Beratung, Bildung, Arbeit, Wohnen, Freizeit, 

 

3. Zweckänderung innerhalb der Einrichtung, 

 

4. Haushaltsplan, 

 

5. sachliche, räumliche und personelle Rahmenvorgaben, 

§ 16 
Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer 
Hilfen als Fachausschuss 
 
 
(1) Der Fachausschuss ist zuständig für alle politi-
schen Grundsatzangelegenheiten im Zusammenhang 
mit der Betreuung von Menschen mit geistiger Be-
hinderung. Er beschließt über die  Gestaltung und 
Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen im 
Rheinland in den Bereichen Beratung, Bildung, Ar-
beit, Wohnen, Freizeit durch Rahmenkonzepte, An-
reiz-und Förderprogramme sowie über die Initiierung 
von Modellprojekten zur Verbesserung der Versor-
gungs- und Betreuungsqualität, Gender-
Mainstreaming und Kultursensibilität 
 
(2) Er berät insbesondere über: 
   
1.  Gründung oder Übernahme von Einrichtungen 

oder wesentlichen Zweckänderungen von beste-
henden Einrichtungen, 

 
2.  Auflösung von Einrichtungen des LVR-Verbundes 

Heilpädagogischer Hilfen oder wesentlicher Teile, 
 
3. Jahresabschlussbericht des LVR 
 
4.  An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestel-

lung dinglicher Rechte an Grundstücken, 
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Messziffern und Richtzahlen, einschließlich Stellenschlüs-

sel, 

 

6. Festlegung oder Änderung von Betreuungs- und Unter-

bringungsstandards. 

 

(3) Der Ausschuss für das HPH-Netz entscheidet als Fach-

ausschuss über das Konzept und die Planungsvorgaben für 

Investitionen/Instandhaltungskosten, soweit die Gesamt-

kosten der Maßnahmen 750.000 € überschreiten; die Zu-

ständigkeiten des Landschaftsausschusses bei Einzelprojek-

ten nach § 3 Absatz 4 Nr. 2 ZustVerfO bleibt unberührt. 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Fachausschuss ist zuständig für die  Einrich-
tungen, sofern einrichtungsübergreifender Rege-
lungsbedarf besteht. Dies umfasst auch einrich-
tungsbezogene Maßnahmen, soweit davon Interes-
sen des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen, 
harmonisierungsbedürftige Fragestellungen zwi-
schen den Einrichtungen oder Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung berührt werden. Der 
Fachausschuss beschließt über: 
 
Aufgabenkreis Unternehmensentwicklung des LVR-

Verbundes Heilpädagogischer Hilfen und seiner Ein-

richtungen: 

 
1. Festlegung der strategischen Positionierung ein-

schließlich  Entwicklungsziele für den LVR –
Verbund Heilpädagogischer Hilfen,  

2. Aufgabenstellung im Sinne von umfassender Bera-
tung, Förderung, Betreuung sowie ambulanter 
und stationärer Versorgung von Menschen mit 
geistiger Behinderung gemäß den Prinzipien: 
Normalität, Individualität, Integration und Inklu-
sion, 

3. Ziel- und Liegenschaftsplanung, 
4. Entwurf des Haushaltsplans und des Investitions-

programms 
5. sachliche, räumliche und personelle Rahmenvor-

gaben, Messziffern und Richtzahlen, einschließ-
lich Stellenschlüssel, 

6. Grundsätze für die organisatorische Gliederung, 
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7. übergreifende Vorgaben für das Energiemanage-
ment, 

8. übergreifende umweltrelevante Maßnahmen zur 
Reduzierung der umweltbezogenen Einflüsse der 
Einrichtungen und Liegenschaften sowie die Fest-
legung von Anforderungen an das Umweltmana-
gement und das Öko-Audit, 

 
Aufgabenkreis Weiterentwicklung des Leistungs- und 

Angebotsspektrums / Qualitätsmanagement 
 
 9. Konzepte und Rahmenvorgaben für Planungen für 

mittel- und langfristige Investitio-
nen/Instandhaltungskosten, soweit die Gesamt-
kosten der Maßnahmen 1.000.000 € überschrei-
ten, 

 10. Festlegung von Betreuungs- Pflegestandards,  
11. Grundsätze verbundbezogener Qualitätsberichte, 
12. Grundsätze des Beschwerdemanagements im 

LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen unter Be-
rücksichtigung der dazu erlassenen landschafts-
verbandsweiten Regelungen, 

 
Aufgabenkreis Personalmanagement 

 
13. Einstellung, Bestellung und Abberufung von Mit-

gliedern der Betriebsleitungen sowie deren Ver-
treter und Vertreterinnen, 

14. verbundweite Grundsatzangelegenheiten des 
Personalwesens unter Berücksichtigung der 
Rahmenvorgaben für den LVR, 

15. allgemeinen Vertrags- und Anstellungsbedingun-
gen für die Mitglieder der Betriebsleitungen und 
deren Vertreterinnen bzw. Vertreter, 

16. einrichtungsübergreifende Personalentwick-
lungsprogramme, 
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(5) Soweit Maßnahmen auf Grund einer Entscheidung 
der Direktorin bzw. des Direktors einrichtungsüber-
greifend bzw. verbundbezogen wahrzunehmen sind, 
entscheidet der Ausschuss über:  
 
1.  Planung, Durchführung und Vergabe von Bau-

maßnahmen und Bauunterhaltung sowie mittel- 
und langfristige Investitionen/Instandhaltungen 
von mehr als 1.000.000 €, 

2.  verbundbezogene Gutachter- und Berateraufträge 
im Wert von mehr als 50.000 €, 

3.  verbundbezogene Vergabe von Liefer- und Dienst-
leistungsaufträgen und Aufträgen für freiberufli-
che Leistungen mit einem Vergabewert von mehr 
als 300.000 €. 

4.  Architekten-, Ingenieur- und Beratungsleistungen 
mit Ausnahme von Prüfaufträgen an Prüfingeni-
eure im Hochbau bzgl. der unter Nummer 1 ge-
nannten Baumaßnahmen bei Aufträgen mit mehr 
als 50.000 €  Honorarsumme, 
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§ 18 

Betriebsausschuss für das HPH-Netz 

 

 
(1) Der Betriebsausschuss für das HPH-Netz berät über alle 

Angelegenheiten der Einrichtungen, die der Entscheidung 

der Landschaftsversammlung, des Landschaftsausschusses 

oder eines anderen Fachausschusses vorbehalten sind. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) In dieser Funktion berät er insbesondere über: 

 

1. den Entwurf des Wirtschaftsplans, des Finanzplans und 

des Investitionsprogramms sowie über den Jahresabschluss 

und den Lagebericht,  

 

2. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Mitglieder 

der Betriebsleitung und ihrer Vertreter und Vertreterinnen, 

 

3. Festlegung oder Änderung von Versorgungsbereichen, 

 

4. allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen für die 

Mitglieder der Betriebsleitung und deren Vertreter und Ver-

treterinnen, 

 

§ 17 
Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer 

Hilfen als Betriebsausschuss 
 
 
(1) Alle Maßnahmen und Regelungen, die für die 
Entwicklung der Einrichtung bedeutend sind und 
über den Rahmen der laufenden Betriebsführung 
hinausgehen, bedürfen der Zustimmung des Be-
triebsausschusses, wenn sie die Einrichtung unmit-
telbar betreffen und nicht einrichtungsübergreifend 
geregelt werden. Dabei ist der Betriebsausschuss an 
die vom Fachausschuss beschlossenen Rahmenvor-
gaben und grundsätzlichen Entwicklungsziele gebun-
den. Der Betriebsausschuss berät und überwacht die 
Betriebsleitung. 
 
(2) Der Betriebsausschuss berät alle Angelegenhei-
ten vor, die der Entscheidung der Landschaftsver-
sammlung, des Landschaftsausschusses oder eines 
anderen Fachausschusses vorbehalten sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anpassung der BS HPH ; 

LVers 28.2.2011  
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5. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen, 

 

6. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung 

dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

7. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öffentli-

chen Planungsvorhaben, soweit die Einrichtung als Sonder-

vermögen betroffen ist, ausgenommen Flächennutzungs-

pläne und Bebauungspläne; die Betriebsleitung ist vor Ab-

gabe der Stellungnahme anzuhören, 

 

8. Durchführung einer Weisung des Direktors des Land-

schaftsverbandes Rheinland nach § 10 Absatz 2 Satz1 der 

Betriebssatzung für das HPH-Netz, 

 

 

9. Petitionen, Anregungen und Beschwerden aus dem Be-

reich der Einrichtungen sowie den diesbezüglichen Zweijah-

resbericht. 

 

(3) Der Betriebsausschuss entscheidet über: 

 

1. Einstellung von Leiterinnen und Leiter der Regionen so-

wie weiterer besonderer Aufgabenbereiche (Entgeltgrup-

pe 13 TVöD und höher), 

 

2. Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, sofern sie nicht 

unabweisbar und nicht eilbedürftig sind, 

 

3. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 50.000 € 

oder 30% des Ansatzes für Einzelvorhaben des Vermö-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Dem Betriebsausschuss sind folgende Aufgaben 
zur Entscheidung zugewiesen: 
 
Aufgabenkreis Unternehmensentwicklung des LVR-

Verbundes Heilpädagogischer Hilfen und seiner Ein-

richtungen 

 
1.  einrichtungsspezifische Maßnahmen zur Gestal-

tung und Weiterentwicklung  der Versorgungs-
strukturen im Rahmen der strategischen Positio-
nierung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer 
Hilfen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

gensplans, mindestens jedoch 25.000 €, sofern nicht 

andere Gremien in ihrer Zuständigkeit über die Maß-

nahmen entschieden haben, 

 

4. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und Räume 

des Sondervermögens und mit einer Monatsmiete/-pacht 

von mehr als 5.000 €, 

 

5. Stundungen von Forderungen von mehr als 25.000 € 

sowie Erlass/ Niederschlagung von Forderungen von mehr 

als 10.000 €, 

 

6. Annahme der Budgetvereinbarung mit Sozialleistungs-

trägern, 

 

7. Benennung des Prüfers für den Jahresabschluss, 

 

 

8. Aufträge nach VOL bei einem Vergabewert von mehr als  

   150.000 €, 

 

 

9. Aufträge nach VOB mit einem Vergabewert von mehr als 

150.000 € bei kurzfristigen Investitionen / Instandhal-

tungskosten sowie mittel und langfristigen Investitio-

nen/Instandhaltungskosten, soweit die Gesamtkosten der 

Maßnahme 750.000 € nicht überschreiten, 

 

10. Maßnahmen des Umweltschutzes von grundsätzlicher 

Bedeutung, 

 

 
Aufgabenkreis Weiterentwicklung des Leistungs- und 

Angebotsspektrums/ Qualitätsmanagement 

 
2.  Abnahme der einrichtungsbezogenen Qualitätsbe-

richte (Managementbewertungen), 
 
3. Behandlung von einrichtungsbezogenen Petitio-
nen, Anregungen und Beschwerden sowie die diesbe-
züglichen Zweijahresberichte, 
 
Aufgabenkreis Personalmanagement und Organisati-

onsfragen 

 
4.   Geschäftsordnung für die Betriebsleitung nach §  
6 Abs. 3 der  Betriebssatzung für den LVR-Verbund  
Heilpädagogischer Hilfen, 
 
5.   Freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfungen im  
Rahmen der Standortauswahl für größere Neubau 
vorhaben, 
 
6.   Planungsvorgaben zum einrichtungsspezifischen  
Energiemanagement, 
 
7.   Vorgaben zur Reduzierung der umweltbezogenen 
 Einflüsse sowie die Festlegung von Anforderungen  
an das Umweltmanagement und das Öko-Audit bei  
einrichtungsbezogenen Projekten und Maßnahmen, 
 
Aufgabenkreis Finanzen/Investitionen/Controlling 

 
8.  Planung, Durchführung und Vergabe von einrich- 
tungsbezogenen Baumaßnahmen und Bauunterhal- 
tung sowie mittel- und langfristige Investitionen/  
Instandhaltungen von mehr als 1.000.000 €,  
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11. die Entlastung der Betriebsleitung. 

 

(4) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland regelt mit Zustimmung des Betriebsausschusses 

in einer Dienstanweisung die Geschäftsverteilung innerhalb 

der Betriebsleitung sowie ihre Zuständigkeit im Einzelnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.  die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsauf-   
trägen und Aufträgen für freiberufliche Leistungen 
bei einem Vergabewert von mehr als 300.000 €, 
 
10. einrichtungsbezogene Gutachter- und Beraterauf- 
träge im Wert von mehr als 50.000 €, 

 
11. Architekten-, Ingenieur- und Beratungsleistun- 
gen mit Ausnahme von Prüfaufträgen an Prüfingeni-
eure im Hochbau bzgl. der unter Nummer 9 genann-
ten Baumaßnahmen bei Aufträgen mit mehr als 
50.000 € Honorarsumme, 
 
12.  Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwen- 
dungen, sofern sie nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig 
sind, 
 
13. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 50.000  
€ oder 30 % des Ansatzes für Einzelvorhaben des Vermö- 
gensplanes, mindestens jedoch 25.000 €, sofern nicht an- 
dere Gremien in ihrer Zuständigkeit über die Maßnahme 
entschieden haben, 
 
14. Miet- und Pachtverträge für Grundstücke und Räume  
des Sondervermögens mit einer Monatsmiete von mehr als 
15.000 €, 
 
15. Vorschläge gegenüber der Gemeindeprüfanstalt  
zur Bestellung der Prüfer für den Jahresabschluss, 
 
16. die Entlastung der Betriebsleitung, 
 
17. Stundung und Erlass/unbefristete Niederschla- 
gung von Forderungen von mehr als 10.000 €. 
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(5) Die Betriebsleitung legt dem Betriebsausschuss viertel-

jährlich eine Übersicht über getätigte Vergaben ab einer 

Summe von 10.000,- € vor. 

 
(5) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsver-
bandes Rheinland und die Betriebsleitung unterrich-
ten den Betriebsausausschuss umfassend über alle 
wichtigen betrieblichen Angelegenheiten. Hierzu ge-
hören insbesondere  
 
1. die Einrichtung oder Auflösung von Regionen, 

Betriebsbereichen und ambulanten Diensten  
2. die Organisationsstruktur der Einrichtungen 
3. Festlegung oder Änderung von Versorgungsbe-

reichen im Rahmen der Zielplanung, 
4. vierteljährliche Zwischenberichte über die Auf-

wendungen und Erträge sowie die Abwicklung 
des Vermögensplans, 

5.   vierteljährliche Übersicht über die getätigten 
Vergaben ab einer Summe von 10.000 €. 
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§ 19 

Gesundheitsausschuss 

 

(1) Der Gesundheitsausschuss ist zuständig für alle 

gesundheitspolitischen Grundsatzangelegenheiten und Auf-

gaben des Landschaftsverbandes Rheinland. Er beschließt 

über die Gestaltung und Weiterentwicklung der psychiatri-

schen Versorgungsstrukturen im Rheinland durch Rahmen-

konzepte, Anreiz- und Förderprogramme sowie über die 

Initiierung von Modellprojekten zur Verbesserung der Ver-

sorgungs- und Behandlungsqualität, Gender-Mainstreaming 

und Kultursensibilität. 

 

(2) Der Gesundheitsausschuss ist zuständig für die 

gesundheitspolitischen Zielsetzungen der LVR-Kliniken/des 

LVR-Klinikverbundes, sofern einrichtungsübergreifender 

Regelungsbedarf besteht. Dies umfasst auch Maßnahmen 

auf Klinikebene, soweit davon Interessen des Klinikverbun-

des, harmonisierungsbedürftige Fragestellungen zwischen 

Einrichtungen des Klinikverbundes oder Entscheidungen 

von grundsätzlicher Bedeutung berührt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18 
Gesundheitsausschuss 

 

(1) Der Gesundheitsausschuss ist zuständig für alle 

gesundheitspolitischen Grundsatzangelegenheiten und Auf-

gaben des Landschaftsverbandes Rheinland. Er beschließt 

über die Gestaltung und Weiterentwicklung der psychiatri-

schen Versorgungsstrukturen im Rheinland durch Rahmen-

konzepte, Anreiz- und Förderprogramme sowie über die 

Initiierung von Modellprojekten zur Verbesserung der Ver-

sorgungs- und Behandlungsqualität, Gender-Mainstreaming 

und Kultursensibilität. 

 

(2) Der Gesundheitsausschuss ist zuständig für die 

gesundheitspolitischen Zielsetzungen der LVR-Kliniken/des 

LVR-Klinikverbundes, sofern einrichtungsübergreifender 

Regelungsbedarf besteht. Dies umfasst auch Maßnahmen 

auf Klinikebene, soweit davon Interessen des Klinikverbun-

des, harmonisierungsbedürftige Fragestellungen zwischen 

Einrichtungen des Klinikverbundes oder Entscheidungen 

von grundsätzlicher Bedeutung berührt werden.  

 

(3) Er berät insbesondere über: 

   

1.  Gründung oder Übernahme von Einrichtungen oder we-

sentlichen Zweckänderungen von bestehenden Einrich-

tungen, 

 

2.  Auflösung der LVR-Kliniken oder wesentlicher Teile, 

 

 

Umstellung der Systema-

tik: Allgemeines, Bera-

tungskompetenz, Be-

schlusskompetenz 
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Er beschließt über:  

 

Aufgabenkreis Unternehmensentwicklung der LVR-

Kliniken/des LVR-Klinikverbundes 

 

 1. Festlegung der strategischen Positionierung für die psy-

chiatrie-politischen Grundsatz- und Entwicklungsziele 

des LVR-Klinikverbundes, die für die Entwicklung der 

LVR-Kliniken verbindlich sind, 

 

 2. Aufgabenstellung der LVR-Kliniken einschließlich der 

Gründung oder Zweckänderung von Einrichtungen der 

LVR-Kliniken, 

 

 3. Ziel- und Liegenschaftsplanung der jeweiligen LVR-

Klinik nach Empfehlung des zuständigen Krankenhaus-

ausschusses, 

 

 4. Grundsätze für die organisatorische Gliederung der 

LVR-Kliniken, 

 

 5. wesentliche organisatorische Änderungen außerhalb 

bestehender Zielplanungen, 

 

 6. übergreifende Vorgaben für das Energiemanagement, 

 

 7. übergreifende umweltrelevante Maßnahmen zur Redu-

3.  Qualitätsbericht für den LVR-Klinikverbund, 

 

4. Jahresabschlussbericht des LVR-Klinikverbundes 

 

(4) Er beschließt über:  

 

Aufgabenkreis Unternehmensentwicklung der LVR-

Kliniken/des LVR-Klinikverbundes 

 

 1. Festlegung der strategischen Positionierung für die psy-

chiatrie-politischen Grundsatz- und Entwicklungsziele 

des LVR-Klinikverbundes, die für die Entwicklung der 

LVR-Kliniken verbindlich sind, 

 

 2. Aufgabenstellung der LVR-Kliniken einschließlich der 

Gründung oder Zweckänderung von Einrichtungen der 

LVR-Kliniken, 

 

 3. Ziel- und Liegenschaftsplanung der jeweiligen LVR-

Klinik nach Empfehlung des zuständigen Krankenhaus-

ausschusses, 

 

 4. Grundsätze für die organisatorische Gliederung der 

LVR-Kliniken, 

 

 5. wesentliche organisatorische Änderungen außerhalb 

bestehender Zielplanungen, 

 

 6. übergreifende Vorgaben für das Energiemanagement, 

 

 7. übergreifende umweltrelevante Maßnahmen zur Redu-
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zierung der umweltbezogenen Einflüsse der LVR-Klinik-

Liegenschaften sowie die Festlegung von Anforderungen 

an das  Umweltmanagement und das Öko-Audit, 

 

Aufgabenkreis Weiterentwicklung des Leistungs- und Ange-

botsspektrums / Qualitätsmanagement 

 

 8. Konzept und Rahmenvorgaben für Planungen für mittel- 

und langfristige Investitionen/Instandhaltungskosten, 

soweit die Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000.000 € 

überschreiten, 

 

 9. Festlegung von Behandlungs- und Betreuungsstan-

dards,  

 

10. Grundsatzfragen bei der Übernahme von Lehr- und 

Forschungsaufgaben, 

 

11. Gründung oder Auflösung von Ausbildungs- und 

Weiterbildungseinrichtungen, 

 

12. Grundsätze klinikverbundbezogener Qualitätsberichte, 

 

13. Grundsätze des Beschwerdemanagements im LVR-

Klinikverbund unter Berücksichtigung der dazu erlasse-

nen landschaftsverbandsweiten Regelungen, 

 

Aufgabenkreis Personalmanagement 

 

14. klinikverbundweite Grundsatzangelegenheiten des Per-

sonalwesens unter Berücksichtigung der Rahmenvorga-

zierung der umweltbezogenen Einflüsse der LVR-Klinik-

Liegenschaften sowie die Festlegung von Anforderungen 

an das  Umweltmanagement und das Öko-Audit, 

 

Aufgabenkreis Weiterentwicklung des Leistungs- und Ange-

botsspektrums / Qualitätsmanagement 

 

 8. Konzept und Rahmenvorgaben für Planungen für mittel- 

und langfristige Investitionen/Instandhaltungen, soweit 

die Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000.000 € über-

schreiten, 

 

 9. Festlegung von Behandlungs- und Betreuungsstan-

dards,  

 

10. Grundsatzfragen bei der Übernahme von Lehr- und 

Forschungsaufgaben, 

 

11. Gründung oder Auflösung von Ausbildungs- und 

Weiterbildungseinrichtungen, 

 

12. Grundsätze klinikverbundbezogener Qualitätsberichte, 

 

13. Grundsätze des Beschwerdemanagements im LVR-

Klinikverbund unter Berücksichtigung der dazu erlasse-

nen landschaftsverbandsweiten Regelungen, 

 

Aufgabenkreis Personalmanagement 

 

14. klinikverbundweite Grundsatzangelegenheiten des Per-

sonalwesens unter Berücksichtigung der Rahmenvorga-
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ben für den LVR, 

 

15. allgemeinen Vertrags-/Anstellungsbedingungen für die 

Mitglieder des Klinikvorstandes und deren Vertreterin-

nen bzw. Vertreter, 

 

16. Vorgaben und Weiterentwicklung von Leitlinien für die 

Führungskräfte der LVR-Kliniken, 

 

17. klinikübergreifende Personalentwicklungsprogramme, 

 

18. Einstellung, Bestellung und Abberufung von Mitgliedern 

des Klinikvorstandes, deren Vertreter und Vertreterin-

nen und der bzw. des Vorstandsvorsitzenden auf der 

Grundlage der Vorauswahl und unter Berücksichtigung 

des Votums des Krankenhausausschusses (§ 17 Absatz 

4 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken),  

 

Aufgabenkreis Organisation 

 

19. Grundsätze zum Umgang mit Wahlleistungen und Ver-

teilung der Nebeneinkünfte, 

 

20. Grundsätze des Sponsorings durch die Industrie und 

Verbände unter Berücksichtigung der Rahmenvorgaben 

für den LVR, 

 

21. die Mustergeschäftsordnung für die Klinikvorstände 

nach § 13 Absatz 1 der Betriebssatzung für die LVR-

Kliniken.   

 

ben für den LVR, 

 

15. allgemeinen Vertrags-/Anstellungsbedingungen für die 

Mitglieder des Klinikvorstandes und deren Vertreterin-

nen bzw. Vertreter, 

 

16. Vorgaben und Weiterentwicklung von Leitlinien für die 

Führungskräfte der LVR-Kliniken, 

 

17. klinikübergreifende Personalentwicklungsprogramme, 

 

18. Einstellung, Bestellung und Abberufung von Mitgliedern 

des Klinikvorstandes, deren Vertreter und Vertreterin-

nen und der bzw. des Vorstandsvorsitzenden auf der 

Grundlage der Vorauswahl und unter Berücksichtigung 

des Votums des Krankenhausausschusses (§ 17 Absatz 

4 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken),  

 

Aufgabenkreis Organisation 

 

19. Grundsätze zum Umgang mit Wahlleistungen und Ver-

teilung der Nebeneinkünfte, 

 

20. Grundsätze des Sponsorings durch die Industrie und 

Verbände unter Berücksichtigung der Rahmenvorgaben 

für den LVR, 

 

21. die Mustergeschäftsordnung für die Klinikvorstände 

nach § 13 Absatz 1 der Betriebssatzung für die LVR-

Kliniken.   
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(3) Soweit Maßnahmen auf Grund einer Entscheidung der 

Direktorin bzw. des Direktors einrichtungsübergreifend 

bzw. verbundbezogen wahrzunehmen sind, entscheidet der 

Gesundheitsausschuss über:  

 

1.  Planung, Durchführung und Vergabe von Baumaßnah-

men und Bauunterhaltung sowie mittel- und langfristige 

Investitionen / Instandhaltungen von mehr als 

1.000.000 €,  

 

2.  klinikverbundbezogene Gutachtens- und Beratungsauf   

     träge im Wert von mehr als 25.000 €, 

 

3.  Vergabe von Aufträgen nach VOL mit einem Vergabe-

wert von mehr  als 300.000 €. 

 

 

(4) Er berät insbesondere über: 

   

1.  Gründung oder Übernahme von Einrichtungen oder we-

sentlichen Zweckänderungen von bestehenden Einrich-

tungen, 

 

2.  Auflösung der LVR-Kliniken oder wesentlicher Teile, 

 

3.  Qualitätsbericht für den LVR-Klinikverbund, 

 

4. Jahresabschlussbericht des LVR-Klinikverbundes 

 

 

 

(5) Soweit Maßnahmen auf Grund einer Entscheidung der 

Direktorin bzw. des Direktors einrichtungsübergreifend 

bzw. verbundbezogen wahrzunehmen sind, entscheidet der 

Gesundheitsausschuss über:  

 

1.  Planung, Durchführung und Vergabe von Baumaßnah-

men und Bauunterhaltung sowie mittel- und langfristige 

Investitionen/Instandhaltungen von mehr als  

    1.000.000 €,  

 

2.  klinikverbundbezogene Gutachtens- und Beratungsauf-

träge im Wert von mehr als 25.000  € , 

 

3.  Vergabe von Aufträgen nach VOL mit einem Vergabe-

wert von mehr  als 300.000 €. 
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§ 20 

Krankenhausausschüsse 

 

(1) Die örtliche Zuständigkeit der Krankenhausausschüsse 

für die einzelnen LVR- Kliniken ist wie folgt festgelegt: 

 

Krankenhausausschuss 1:   

LVR-Kliniken Bonn und  Düren 

Krankenhausausschuss 2:  

LVR-Kliniken Köln und  Langenfeld,  LVR-Klinikum Düssel-

dorf- Kliniken der Heinrich- Heine-Universität Düsseldorf 

Krankenhausausschuss 3: 

LVR-Kliniken Mönchengladbach und Viersen,   

LVR-Klinik für Orthopädie Viersen 

Krankenhausausschuss 4:   

LVR-Klinik Bedburg-Hau, LVR-Klinikum Essen –       

Kliniken und Institut der Universität Duisburg-Essen 

 

(2) Der Krankenhausausschuss ist ein Fachausschuss im 

Sinne der Landschaftsverbandsordnung NRW. Seine 

Rechte und Pflichten regelt zudem die Gemeindekran-

kenhausbetriebsverordnung NRW in der aktuellen Fas-

sung, soweit in der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken 

nichts anderes bestimmt ist. Insofern nimmt er gleich-

zeitig die Aufgaben des Betriebsausschusses für die Be-

triebe des LVR-Klinikverbundes wahr. Seine Zusammen-

setzung regelt die Hauptsatzung. Die Mitglieder haften 

entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. 

 

 

§ 19 
Krankenhausausschüsse 

 

(1) Die örtliche Zuständigkeit der Krankenhausausschüsse 

für die einzelnen LVR-Kliniken ist wie folgt festgelegt: 

 

Krankenhausausschuss 1:   

LVR-Kliniken Bonn und  Düren 

Krankenhausausschuss 2:  

LVR-Kliniken Köln und  Langenfeld,  LVR-Klinikum Düssel-

dorf- Kliniken der Heinrich- Heine-Universität Düsseldorf 

Krankenhausausschuss 3:  

LVR-Kliniken Mönchengladbach und Viersen,   

LVR-Klinik für Orthopädie Viersen 

Krankenhausausschuss 4:    

LVR-Klinik Bedburg-Hau, LVR-Klinikum Essen –       

Kliniken und Institut der Universität Duisburg-Essen 

 

(2) Der Krankenhausausschuss ist ein Fachausschuss im 

Sinne der Landschaftsverbandsordnung NRW. Seine 

Rechte und Pflichten regelt zudem die Gemeindekran-

kenhausbetriebsverordnung NRW in der aktuellen Fas-

sung, soweit in der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken 

nichts anderes bestimmt ist. Insofern nimmt er gleich-

zeitig die Aufgaben des Betriebsausschusses für die Be-

triebe des LVR-Klinikverbundes wahr. Seine Zusammen-

setzung regelt die Hauptsatzung. Die Mitglieder haften 

entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. 

 

 

 

Umstellung der Systema-

tik: Allgemeines, Bera-

tungskompetenz, Be-

schlusskompetenz 
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    Der Krankenhausausschuss 3 nimmt gleichzeitig die 

Aufgaben des Betriebsausschusses für den LVR-

Servicebetrieb Viersen sowie des Betriebsausschusses 

für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei entsprechend 

der EigVO NRW wahr. 

  

(3) Der Krankenhausausschuss fördert die Zusammenarbeit 

der Klinik mit den Anbietern vor Ort, um die regionale 

gemeindepsychiatrische Vernetzung und Weiterentwick-

lung der Versorgung zu verbessern. Für die Entwicklung 

der Klinik bedeutende Maßnahmen und Regelungen, die 

über den Rahmen der laufenden Betriebsführung hinaus-

gehen, bedürfen der Zustimmung des Krankenhausau-

schusses, wenn sie die Klinik unmittelbar betreffen und 

nicht einrichtungsübergreifend geregelt werden. Dabei ist 

der Krankenhausausschuss an die vom Gesundheitsaus-

schuss beschlossenen Rahmenvorgaben und grundsätzli-

chen Entwicklungsziele für die Kliniken gebunden. Der 

Krankenhausausschuss berät und überwacht den Klinik-

vorstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Der Krankenhausausschuss 3 nimmt gleichzeitig die 

Aufgaben des Betriebsausschusses für den LVR-

Servicebetrieb Viersen sowie des Betriebsausschusses 

für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei entsprechend 

der EigVO NRW wahr. 

  

(3) Der Krankenhausausschuss fördert die Zusammenarbeit 

der Klinik mit den Anbietern vor Ort, um die regionale 

gemeindepsychiatrische Vernetzung und Weiterentwick-

lung der Versorgung zu verbessern. Für die Entwicklung 

der Klinik bedeutende Maßnahmen und Regelungen, die 

über den Rahmen der laufenden Betriebsführung hinaus-

gehen, bedürfen der Zustimmung des Krankenhausau-

schusses, wenn sie die Klinik unmittelbar betreffen und 

nicht einrichtungsübergreifend geregelt werden. Dabei ist 

der Krankenhausausschuss an die vom Gesundheitsaus-

schuss beschlossenen Rahmenvorgaben und grundsätzli-

chen Entwicklungsziele für die Kliniken gebunden. Der 

Krankenhausausschuss berät und überwacht den Klinik-

vorstand. 

 

(4) Der Krankenhausausschuss berät alle Angelegenheiten 

der LVR-Kliniken vor, die der Entscheidung der Land-

schaftsversammlung, des Landschaftsausschusses oder 

eines anderen Fachausschusses vorbehalten sind. Vor de-

ren Entscheidung gibt er eine Empfehlung insbesondere zu 

folgenden Angelegenheiten: 

 

1. Ziel- und Liegenschaftsplanung, 

 

2. wesentliche organisatorische Änderungen außerhalb be-

 

 

 

Auflösung des 

Servicesbetriebs Viersen; 

LVers 10.12.2010 
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(4) Dem Krankenhausausschuss sind folgende Aufgaben 

zur Entscheidung zugewiesen: 

 

Aufgabenkreis Unternehmensentwicklung der LVR-

Kliniken/des LVR-Klinikverbundes 

 

1. Krankenhausspezifische Maßnahmen zur Gestaltung und 

Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgungsstruktu-

ren in der Region der LVR-Klinik im Rahmen der strategi-

schen Positionierung des LVR-Klinikverbundes, 

 

stehender Zielplanungen, 

 

3. klinikspezifische Maßnahmen des Umweltschutzes mit 

grundsätzlicher Bedeutung, 

 

4. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes, ein-

schließlich des Investitionsprogramms, 

 

5. Feststellung des Jahresabschlusses, 

 

6. Verwendung eines Gewinnes oder Behandlung eines Ver-

lustes, 

 

7. Rückzahlung von Eigenkapital,  

 

8. Ernennung und Beförderung der Beamtinnen und Beam-

ten der Besoldungsgruppe A 13 h. D. oder einer höheren 

Besoldung (§ 15 Absatz 3 Nr. 5 der Betriebssatzung für die 

LVR-Kliniken). 

 

(5) Dem Krankenhausausschuss sind folgende Aufgaben 

zur Entscheidung zugewiesen: 

 

Aufgabenkreis Unternehmensentwicklung der LVR-

Kliniken/des LVR-Klinikverbundes 

 

1. Krankenhausspezifische Maßnahmen zur Gestaltung und 

Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgungsstruktu-

ren in der Region der LVR-Klinik im Rahmen der strategi-

schen Positionierung des LVR-Klinikverbundes, 
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Aufgabenkreis Weiterentwicklung des Leistungs- und Ange-

botsspektrums/ Qualitätsmanagement 

 

2. Abnahme der klinikspezifischen Qualitätsberichte, 

 

3. Bestellung und Abberufung von Ombudspersonen, 

 

4. Behandlung von klinikbezogenen Petitionen, Anregungen 

und Beschwerden sowie die diesbezüglichen Zweijahresbe-

richte, 

 

5. Bereitstellung der LVR-Kliniken für Zwecke der Lehre 

und Forschung, 

 

Aufgabenkreis Personalmanagement und Organisationsfra-

gen 

 

6. Geschäftsordnung des Klinikvorstandes nach § 13 Absatz 

3 der Betriebssatzung für die  LVR-Kliniken, 

 

7. Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Beiräte 

nach § 4 Maßregelvollzugsgesetz NRW, 

 

8. Freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfungen im Rahmen 

der Standortauswahl für größere Neubauvorhaben, 

 

9. Planungsvorgaben zum klinikspezifischen Energiemana-

gement, 

 

10. Vorgaben zur Reduzierung der umweltbezogenen Ein-

flüsse sowie die Festlegung von Anforderungen an das 

Aufgabenkreis Weiterentwicklung des Leistungs- und Ange-

botsspektrums/ Qualitätsmanagement 

 

2. Abnahme der klinikspezifischen Qualitätsberichte, 

 

3. Bestellung und Abberufung von Ombudspersonen, 

 

4. Behandlung von klinikbezogenen Petitionen, Anregungen 

und Beschwerden sowie die diesbezüglichen Zweijahresbe-

richte, 

 

5. Bereitstellung der LVR-Kliniken für Zwecke der Lehre 

und Forschung, 

 

Aufgabenkreis Personalmanagement und Organisationsfra-

gen 

 

6. Geschäftsordnung des Klinikvorstandes nach § 13 Absatz 

3 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken, 

 

7. Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Beiräte 

nach § 4 Maßregelvollzugsgesetz NRW, 

 

8. Freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfungen im Rahmen 

der Standortauswahl für größere Neubauvorhaben, 

 

9. Planungsvorgaben zum klinikspezifischen Energiemana-

gement, 

 

10. Vorgaben zur Reduzierung der umweltbezogenen Ein-

flüsse sowie die Festlegung von Anforderungen an das 
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Umweltmanagement und das  Öko-Audit bei klinikbezoge-

nen Projekten und Maßnahmen, 

 

Aufgabenkreis Finanzen/Investitionen/Controlling 

 

11. Planung, Durchführung und Vergabe von klinikbezoge-

nen Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie mittel- 

und langfristige Investitionen / Instandhaltungen von mehr 

als 1.000.000 €,  

 

12. klinikbezogene Gutachter- und Beratungsaufträge im 

Wert von mehr als  25.000 €, 

 

13. die Vergabe von klinikbezogenen Aufträgen nach VOL 

mit einem Vergabewert von mehr als 300.000 €, 

 

 

14. Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendun-

gen, sofern sie nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig 

sind, 

 

15. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 50.000 

€ oder 30 %  des Ansatzes für Einzelvorhaben des Vermö-

gensplanes, mindestens  jedoch 25.000 €, sofern nicht an-

dere Gremien in ihrer Zuständigkeit über die Maßnahmen 

entschieden haben  

 

16. Miet- und Pachtverträge für Grundstücke und Räume 

des Sondervermögens mit einer Monatsmiete von mehr als 

15.000 €, 

 

Umweltmanagement und das  Öko-Audit bei klinikbezoge-

nen Projekten und Maßnahmen, 

 

Aufgabenkreis Finanzen/Investitionen/Controlling 

 

11. Planung, Durchführung und Vergabe von klinikbezoge-

nen Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie mit-

tel- und langfristige Investitionen /  Instandhaltungen 

von mehr als 1.000.000 € ,  

 

12. klinikbezogene Gutachtens- und Beratungsaufträge im 

Wert von mehr als  25.000 € , 

 

13. die Vergabe von klinikbezogenen Aufträgen nach VOL 
mit einem Vergabewert von mehr als 300.000 €, 

 
 

14. Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendun-

gen, sofern sie nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig 

sind, 

 

15. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 50.000 

€ oder 30 % des Ansatzes für Einzelvorhaben des 

Vermögensplanes, mindestens jedoch 25.000 €, sofern 

nicht andere Gremien in ihrer Zuständigkeit über die 

Maßnahmen entschieden haben  

 

16. Miet- und Pachtverträge für Grundstücke und Räume 

des Sondervermögens mit einer Monatsmiete von mehr 

als 15.000 €, 
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17. Vorschläge gegenüber der Gemeindeprüfanstalt zur 

Bestellung der  Prüfer für den Jahresabschluss, 

 

18. die Entlastung des Klinikvorstandes, 

 

19. Stundung und Erlass/unbefristete Niederschlagung von 

Forderungen von mehr als 10.000 €. 

 

(5) Der Krankenhausausschuss führt die Vorauswahl im 

Zusammenhang mit der Einstellung, Bestellung und Abbe-

rufung von Mitgliedern des Klinikvorstandes, deren Vertre-

terinnen und -vertreter im Sinne des § 9 der Betriebssat-

zung für die LVR-Kliniken und der bzw. des Vorstandsvor-

sitzenden durch und unterbreitet dem Gesundheitsaus-

schuss einen Personalvorschlag. 

 

 

(6) Der Krankenhausausschuss berät alle Angelegenheiten 

der LVR-Kliniken vor, die der Entscheidung der Land-

schaftsversammlung, des Landschaftsausschusses oder 

eines anderen Fachausschusses vorbehalten sind. Vor de-

ren Entscheidung gibt er eine Empfehlung insbesondere zu 

folgenden Angelegenheiten: 

 

1. Ziel- und Liegenschaftsplanung, 

 

2. wesentliche organisatorische Änderungen außerhalb be-

stehender Zielplanungen, 

 

3. klinikspezifische Maßnahmen des Umweltschutzes mit 

grundsätzlicher  Bedeutung, 

17. Vorschläge gegenüber der Gemeindeprüfanstalt zur 

Bestellung der Prüfer für den Jahresabschluss, 

 

18. die Entlastung des Klinikvorstandes, 
 

19. Stundung und Erlass/unbefristete Niederschlagung von 
Forderungen von mehr als 10.000 €. 

 

(6) Der Krankenhausausschuss führt die Vorauswahl im 

Zusammenhang mit der Einstellung, Bestellung und Abbe-

rufung von Mitgliedern des Klinikvorstandes, deren Vertre-

terinnen und  Vertreter im Sinne des § 9 der Betriebssat-

zung für die LVR-Kliniken und der bzw. des Vorstandsvor-

sitzenden durch und unterbreitet dem Gesundheitsaus-

schuss einen Personalvorschlag. 
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4. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes, ein-

schließlich des Investitionsprogramms, 

 

5. Feststellung des Jahresabschlusses, 

 

6. Verwendung eines Gewinnes oder Behandlung eines Ver-

lustes, 

 

7. Rückzahlung von Eigenkapital,  

 

8. Ernennung und Beförderung der Beamtinnen und Beam-

ten der Besoldungsgruppe A 13 h. D. oder einer höheren 

Besoldung (§ 15 Absatz 3 Nr. 5 der Betriebssatzung für die 

LVR-Kliniken). 

 

 

(7) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland und der Klinikvorstand unterrichten den Kran-

kenhausausschuss umfassend über alle wichtigen betriebli-

chen Angelegenheiten. Hierzu gehören insbesondere:  

 

1. die Einrichtung oder Auflösung von Abteilungen, Be-
triebsbereichen und ambulanten Diensten im Rah-

men der Zielplanung, 

 

2. die Organisationsstruktur der LVR-Klinik, 
 

3. Festlegung oder Änderung von Versorgungsberei-
chen im Rahmen der Zielplanung, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland und der Klinikvorstand unterrichten den Kran-

kenhausausschuss umfassend über alle wichtigen betriebli-

chen Angelegenheiten. Hierzu gehören insbesondere:  

 

1. die Einrichtung oder Auflösung von Abteilungen, Be-
triebsbereichen und ambulanten Diensten im Rah-

men der Zielplanung, 

 

2. die Organisationsstruktur der LVR-Klinik, 
 

3. Festlegung oder Änderung von Versorgungsberei-
chen im Rahmen der Zielplanung, 
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4. die Annahme der Budgetvereinbarungen, 

 

5. Vorlage der nach § 18 Absatz 3 der Betriebssatzung 
der LVR-Kliniken zu erstellenden Zwischenberichte 

über die Aufwendungen und Erträge sowie die Ab-

wicklung des Vermögensplans zum Ende des Folge-

monats, 

 

6. vierteljährliche Übersicht über die getätigten Verga-
ben ab einer Summe von 10.000 €, 

 

7. Mehrauszahlungen bei Baumaßnahmen bis zu 

1.000.000 € (Geschäft der laufenden Betriebsfüh-

rung), wenn die Mehrauszahlungen mindestens 

100.000 € übersteigen, 

 

 

 

8. Persönliche Vorstellung der nach § 10 Absatz 2 der 
Betriebssatzung der LVR-Kliniken eingestellten oder 

bestellten Personen. 

4. die Annahme der Budgetvereinbarungen, 

 

5. Vorlage der nach § 18 Absatz 3 der Betriebssatzung 
der LVR-Kliniken zu erstellenden Zwischenberichte 

über die Aufwendungen und Erträge sowie die Ab-

wicklung des Vermögensplans zum Ende des Folge-

monats, 

 

6. vierteljährliche Übersicht über die getätigten Verga-
ben ab einer Summe von 10.0000 €, 

 

7. Mehrauszahlungen bei Baumaßnahmen bis zu 

1.000.000 € (Geschäft der laufenden Betriebsfüh-

rung), wenn die Mehrauszahlungen mindestens 

100.000 € übersteigen, 

 

 

 

8. Persönliche Vorstellung der nach § 10 Absatz 2 der 
Betriebssatzung der LVR-Kliniken eingestellten oder 

bestellten Personen. 
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§ 21 

Betriebsausschuss für die 

Krankenhauszentralwäscherei 

 

(1) Der Betriebsausschuss für die Krankenhauszentralwä-

scherei berät über alle Angelegenheiten der Krankenhaus-

zentralwäscherei, die der Entscheidung der Landschaftsver-

sammlung, des Landschaftsausschusses oder eines anderen 

Fachausschusses vorbehalten sind. 

 

(2) In dieser Funktion berät er insbesondere über: 

 

1. Erlass, Änderung und Aufhebung der Betriebssat-

zung KHZW, 

 

2. Wirtschaftsplan einschließlich des Investitionspro-

gramms sowie den fünfjährigen Finanzplan, 

 

3. Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung 

eines Gewinns oder Behandlung eines Verlustes, 

 

4. Auflösung der Krankenhauszentralwäscherei des 

Landschaftsverbandes Rheinland, 

 

5. Rückzahlung von Eigenkapital an den LVR, 

 

6. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Mitglie-

der der Betriebsleitung und Vertretung, 

 

7. allgemeine Vertrags- und Anstellungsbedingungen 

§ 20 
Betriebsausschuss für die 

 LVR - Krankenhauszentralwäscherei 

 
(1) Der Betriebsausschuss für die LVR-

Krankenhauszentralwäscherei berät alle Angelegen-
heiten der Krankenhauszentralwäscherei vor, die der 

Entscheidung der Landschaftsversammlung, des 

Landschaftsausschusses oder eines anderen Fach-
ausschusses vorbehalten sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anpassung an BS KHZW; 

LVers 28.2.2011  
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für die Mitglieder der Betriebsleitung und Vertre-

tung, 

 

8. Stilllegung bzw. Hinzufügen wesentlicher Betriebs-

teile, 

 

9. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermö-

gen, 

 

10. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung 

dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

11. Stellungnahmen des LVR zu öffentlichen Planungs-

vorhaben, soweit das Sondervermögen betroffen ist, 

ausgenommen Flächennutzungspläne und Be-

bauungspläne; die Betriebsleitung ist vor Abgabe 

der Stellungnahme anzuhören, 

 

12. mittel- und langfristige Investitio-

nen/Instandhaltungskosten, soweit die Gesamtkos-

ten der Maßnahme 750.000 € überschreiten, 

 

13. Planungsvorgaben zur Energieversorgung, 

 

14. Maßnahmen des Umweltschutzes von grundsätzli-

cher Bedeutung, 

 

15. Durchführung einer Weisung der Direktorin/des Di-

rektors des Landschaftsverbandes Rheinland nach § 

9 Absatz 2 S. 1 der Betriebssatzung für die Kran-

kenhauszentralwäscherei des LVR. 
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(3) Beschäftigte mit der Entgeltgruppe 11 TVöD und höher 

werden auf Vorschlag der Betriebsleitung im Einvernehmen 

mit dem Betriebsausschuss von der Direktorin/vom Direk-

tor des Landschaftsverbandes Rheinland eingestellt. 

 

(4) Der Betriebsausschuss für die Krankenhauszentralwä-

scherei des Landschaftsverbandes Rheinland entscheidet 

über: 

 

1. Richtlinien der Geschäftsführung, 

 

2. Festlegung der Lieferbedingungen (insbesondere 

Festlegung der Wäschepreise), 

 

3. Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, sofern sie 

nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig sind, 

 

4. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 

50.000 € oder mehr als 30% des Ansatzes für Ein-

zelvorhaben des Vermögensplanes, mindestens je-

doch 25.000 €, sofern nicht andere Gremien in ihrer 

Zuständigkeit über die Maßnahmen entschieden ha-

ben, 

 

5. Benennung des Prüfers für den Jahresabschluss und 

den Lagebericht (Jahresabschlussprüfung), der 

möglichst nach fünf Jahren zu wechseln ist, 

 

 

6. Aufträge nach VOL bei einem Vergabewert von mehr 

 
 
 
 
 
 
(2) Dem Betriebsausschuss sind folgende Aufgaben 
zur Entscheidung zugewiesen:  
 
Aufgabenkreis Unternehmensentwicklung der LVR-

Krankenhauszentralwäscherei  

 
1. Festlegung der grundlegenden Lieferbedingungen 
(insbesondere Festlegung der Wäschepreise),  
 
2. Grundsätze für die organisatorische Gliederung,  
 
3. Wesentliche Änderungen der strategischen Positi-
onierung einschließlich der Entwicklungsziele,  
 
Aufgabenkreis Personalmanagement und Organisati-

onsfragen  

 
4. Geschäftsordnung der Betriebsleitung nach § 11 
Abs. 3  der Satzung für die LVR-
Krankenhauszentralwäscherei,  
 
5. Freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfungen im 
Rahmen der Standortauswahl für größere Neubau-
vorhaben,  
 
Aufgabenkreis Finanzen/Investitionen/Controlling  

 
6. Planung, Durchführung und Vergabe von Baumaß-
nahmen und Bauunterhaltung sowie mittel- und 
langfristige Investitionen/ Instandhaltungen von 
mehr als 1.000.000 €, 
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als 150.000 €, 

 

 

 

7. Aufträge nach VOB mit einem Vergabewert von 

mehr als 150.000 € bei kurzfristigen Investitionen 

sowie bei mittel- und langfristigen Investitionen, 

soweit die Gesamtkosten der Maßnahme 750.000,00 

€ nicht überschreiten, 

 

 

8. Miet- und Pachtverträge für Grundstücke und Räu-

me des Sondervermögens mit einer Monatsmiete/-

pacht von mehr als 5.000 €, 

 

9. Stundung von Forderungen von mehr als 25.000 € 

sowie Erlass/Niederschlagung von Forderungen von 

mehr als 10.000 €, 

 

10. die Entlastung der Betriebsleitung. 

 

 

(5) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland regelt mit Zustimmung des Betriebsausschusses 

in einer Dienstanweisung die Geschäftsverteilung der Be-

triebsleitung sowie ihre Zuständigkeit im Einzelnen. 

 

(6) Die Betriebsleitung legt dem Betriebsausschuss viertel-

jährlich eine Übersicht über getätigte Vergaben ab einer 

Summe von 10.000 € vor. 
 

  
7. die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträ-
gen und Aufträgen für freiberufliche Leistungen bei 
einem Vergabewert von mehr als 300.000 €,  
 
8. einrichtungsbezogene Gutachter- und Beraterauf-
träge im Wert von mehr als 50.000 €,  
 
9. Architekten-, Ingenieur- und Beratungsleistungen 
mit Ausnahme von Prüfaufträgen an Prüfingenieure 
im Hochbau bzgl. der unter Nummer 6 genannten 
Baumaßnahmen bei Aufträgen mit mehr als 50.000 €  
Honorarsumme,  
 
10. Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehrauf-
wendungen, sofern sie nicht unabweisbar und nicht 
eilbedürftig sind,  
 
11. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 
50.000 € oder 30 % des Ansatzes für Einzelvorhaben 
des Vermögensplanes, mindestens jedoch 25.000 €, 
sofern nicht andere Gremien in ihrer Zuständigkeit 
über die Maßnahmen entschieden haben,  
 
12. Miet- und Pachtverträge für Grundstücke und 
Räume des Sondervermögens mit einer Monatsmiete 
von mehr als 15.000 €,  
 
13. Vorschläge gegenüber der Gemeindeprüfanstalt 
zur Bestellung der Prüfer für den Jahresabschluss,  
 
14. die Entlastung der Betriebsleitung, 
  
15. Stundung und Erlass/unbefristete Niederschla-
gung von Forderungen von mehr als 10.000 €.  
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(3) Der Betriebsausschuss führt die Vorauswahl im 

Zusammenhang mit der Einstellung, Bestellung und 
Abberufung der Betriebsleitung sowie deren Vertre-

tung durch und unterbreitet dem Landschaftsaus-
schuss einen Personalvorschlag. 

 
(4) Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsver-

bandes Rheinland und die Betriebsleitung unterrich-

ten den Betriebsausschuss umfassend über alle wich-
tigen betrieblichen Angelegenheiten.  

 
Hierzu gehören insbesondere  

 
1. Vorlage der nach § 11 Abs. 5 der Satzung für die 
LVR-Krankenhauszentralwäscherei zu erstellenden 
Zwischenberichte über die Aufwendungen und Erträ-
ge sowie die Abwicklung des Vermögensplans,  
 
2. vierteljährliche Übersicht über die getätigten Ver-
gaben ab einer Summe von 10.000 € .  
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§ 22 

Betriebsausschuss für den 

Servicebetrieb Viersen 

 

(1) Der Betriebsausschuss für den Servicebetrieb Viersen 

berät über alle Angelegenheiten des Betriebes, die der Ent-

scheidung der Landschaftsversammlung, des Landschafts-

ausschusses oder eines anderen Fachausschusses vorbe-

halten sind. 

 

(2) In dieser Funktion berät er insbesondere über: 

 

1. den Entwurf des Wirtschaftsplans, des Finanzplans 

und des Investitionsprogramms sowie über den Jah-

resabschluss und den Lagebericht, 

 

2. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Be-

triebsleitung, ihrer Vertretungen und der übrigen 

Abteilungsleitungen, 

 

3. allgemeine Vertrags- und Anstellungsbedingungen 

für die Betriebsleitung und deren Vertretung, 

 

4. Stilllegung bzw. Hinzufügen wesentlicher Betriebs-

teile, 

 

5. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermö-

gen, 

 

6. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung 

§ 21 
Betriebsausschuss für den 

Servicebetrieb Viersen 

 

(1) Der Betriebsausschuss für den Servicebetrieb Viersen 

berät über alle Angelegenheiten des Betriebes, die der Ent-

scheidung der Landschaftsversammlung, des Landschafts-

ausschusses oder eines anderen Fachausschusses vorbe-

halten sind. 

 

(2) In dieser Funktion berät er insbesondere über: 

 

1. den Entwurf des Wirtschaftsplans, des Finanzplans 

und des Investitionsprogramms sowie über den Jah-

resabschluss und den Lagebericht, 

 

2. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Betriebs-

leitung, ihrer Vertretungen und der übrigen Abtei-

lungsleitungen, 

 

3. allgemeine Vertrags- und Anstellungsbedingungen 

für die Betriebsleitung und deren Vertretung, 

 

4. Stilllegung bzw. Hinzufügen wesentlicher Betriebstei-

le, 

 

5. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen, 

 

6. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung 

dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

Auflösung des Servicebe-

triebs Viersen; 

LVers 10.12.2010 
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dinglicher Rechte an Grundstücken, 

 

7. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öf-

fentlichen Planungsvorhaben soweit das Sonder-

vermögen betroffen ist, ausgenommen Fläche-

nnutzungspläne und Bebauungspläne, wobei die Be-

triebsleitung vor der Abgabe der Stellungnahme an-

zuhören ist, 

 

8. Durchführung einer Weisung  der Direktorin /des Di-

rektors des Landschaftsverbandes Rheinland nach § 

13 Absatz 3 Satz 1 der Betriebssatzung für den Ser-

vicebetrieb Viersen, 

 

9. mittel- und langfristige Investitionen / Instandhal-

tungskosten, soweit die Gesamtkosten der Maß-

nahme 750.000,- € überschreiten. 

 

(3) Der Betriebsausschuss entscheidet, unbeschadet von 

den Zuständigkeiten des Krankenhausausschusses und des 

Betriebsausschusses für die Rheinischen HPH-Netze, über: 

 

 

1. die Richtlinien der Geschäftsführung, 

 

2. Einstellung von Beschäftigten mit der Entgeltgruppe 13 

TVöD und höher, 

 

3. die Festlegung der Modalitäten für die Leistungsabrech-

nung mit den Abnehmereinrichtungen, 

 

 

7. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öf-

fentlichen Planungsvorhaben soweit das Sonderver-

mögen betroffen ist, ausgenommen Fläche-

nnutzungspläne und Bebauungspläne, wobei die Be-

triebsleitung vor der Abgabe der Stellungnahme an-

zuhören ist, 

 

8. Durchführung einer Weisung der Direktorin/ des Di-

rektors des Landschaftsverbandes Rheinland nach § 

13 Absatz 3 Satz  1 der Betriebssatzung für den Ser-

vicebetrieb Viersen, 

 

9. mittel- und langfristige Investitionen / 

Instandhaltungenskosten, soweit die Gesamtkos-

ten der Maßnahme 1.000.000 € überschreiten. 
 

(3) Der Betriebsausschuss entscheidet, unbeschadet von 

den Zuständigkeiten des Krankenhausausschusses und des 

Betriebsausschusses für das LVR-Netzwerk Heilpädago-

gischer Hilfen, über: 
 

1. die Richtlinien der Geschäftsführung, 

 

2. Einstellung von Beschäftigten der Entgeltgruppe 13 

TVöD und höher, 

 

3. die Festlegung der Modalitäten für die Leistungsabrech-

nung mit den Abnehmereinrichtungen, 

 

4. erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, sofern sie nicht 
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4. erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, sofern sie nicht 

unabweisbar und eilbedürftig sind, 

 

5. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 50.000 € 

oder mehr als 30% des Ansatzes für Einzelvorhaben des 

Vermögensplanes, mindestens jedoch 25.000,- €, sofern 

nicht andere Gremien in ihrer Zuständigkeit über Maßnah-

men entschieden haben, 

 

6. die Benennung des Prüfers für den Jahresabschluss und 

den Lagebericht (Jahresabschlussprüfung), der möglichst 

nach fünf Jahren zu wechseln ist, 

 

 

7. Aufträge nach der VOL bei einem Vergabewert von mehr 

als 150.000 €. 

 

 

 

8. Aufträge nach der VOB mit einem Vergabewert von mehr 

als 150.000 € bei kurzfristigen Investitio-

nen/Instandhaltungskosten sowie bei mittel- und langfristi-

gen Investitionen / Instandhaltungskosten, soweit die Ge-

samtkosten der Maßnahme 750.000 € überschreiten, 

 

 

9. Miet- und Pachtverträge für Grundstücke und Räume des 

Sondervermögens mit einer Monatsmiete/-pacht von mehr 

als 5.000 €. 

unabweisbar und eilbedürftig sind, 

 

5. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 50.000 € 

oder mehr als 30% des Ansatzes für Einzelvorhaben des 

Vermögensplanes, mindestens jedoch 25.000,- €, sofern 

nicht andere Gremien in ihrer Zuständigkeit über Maß-

nahmen entschieden haben, 

 

6. die Benennung des Prüfers / der Prüferin für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht (Jahresabschlussprü-

fung), der /die möglichst nach fünf Jahren zu wechseln 

ist, 

 

7. die Vergabe von betriebsbezogenen Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen und Aufträgen für freibe-
rufliche Leistungen mit einem Vergabewert von mehr 

als 300.000 € ∗ , 

 
8. Aufträge für Bauleistungen mit einem Vergabewert 

von mehr als 150.000 € bei kurzfristigen Investitionen / 

Instandhaltungenskosten sowie bei mittel- und lang-

fristigen Investitionen/Instandhaltungenskosten, so-
weit die Gesamtkosten der Maßnahme 1.000.000 € 
überschreiten, 

 

9. Miet- und Pachtverträge für Grundstücke und Räume des 

Sondervermögens mit einer Monatsmiete/-pacht von 

mehr als 15.000 €, 
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10. Stundung von Forderungen von mehr als 25.000  € 

sowie Erlass/Niederschlagung von Forderungen von mehr 

als 10.000 €,  

 

11. die Entlastung der Betriebsleitung. 

 

(4) Der Betriebsleitung obliegt die laufende Betriebsfüh-

rung. Näheres regelt eine Dienstanweisung für die Be-

triebsleitung, die der Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland im Benehmen mit dem Betriebsausschuss er-

lässt. 

 

(5) Die Betriebsleitung legt dem Betriebsausschuss viertel-

jährlich eine Übersicht über getätigte Vergaben ab einer 

Summe von 10.000 € vor. 
 

10. Stundung von Forderungen von mehr als 25.000  €  

sowie Erlass/Niederschlagung von Forderungen von 

mehr als 10.000 € ,  

 

11. die Entlastung der Betriebsleitung. 

 

(4) Der Betriebsleitung obliegt die laufende Betriebsfüh-

rung. Näheres regelt eine Dienstanweisung für die Be-

triebsleitung, die die Direktorin/ der Direktor des Land-
schaftsverbandes Rheinland im Benehmen mit dem Be-

triebsausschuss erlässt. 

 

(5) Die Betriebsleitung legt dem Betriebsausschuss viertel-

jährlich eine Übersicht über getätigte Vergaben ab einer 

Summe von 30.000 € ∗vor. 
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§ 23 

Kulturausschuss 

 

(1) Der Kulturausschuss ist zuständig für Angelegenheiten 

der landschaftlichen Kulturpflege und ihrer Einrichtungen, 

insbesondere die Unterhaltung und Pflege von Bau- und 

Kunstdenkmälern sowie Bodenaltertümern, Landes- und 

Heimatmuseen, das  LVR-Zentrum für Medien und Bildung 

und die Pflege des Archivwesens. 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Fachplanungen und Einzelprojekte, 

 

2. Haushaltsplan, 

 

3. Ausstellungsvorhaben ab 500.000,00 €, insbesonde-

re deren Finanzierung. 

Der Ausschuss ist über das Projekt regelmäßig zu in-

formieren. 

 

4. die Verwendung der Mittel der regionalen Kulturför-

derung. 

 

(3) Er entscheidet über: 

 

1. Beihilfen für Zwecke der landschaftlichen Kulturpfle-

ge ab einer Zuwendungshöhe von 2.500 €, 

 

 

2. Beihilfen im Bereich Denkmalpflege ab einer Zuwen-

§ 21 

Kulturausschuss 
 

(1) Der Kulturausschuss ist zuständig für Angelegenheiten 

der landschaftlichen Kulturpflege und ihrer Einrichtungen, 

insbesondere die Unterhaltung und Pflege von Bau- und 

Kunstdenkmälern sowie Bodenaltertümern, Landes- und 

Heimatmuseen, das LVR-Zentrum für Medien und Bildung 

und die Pflege des Archivwesens. 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Fachplanungen und Einzelprojekte, 

 

2. Haushaltsplan, 

 

3. Ausstellungsvorhaben ab 500.000 €, insbesondere 

deren Finanzierung. 

Der Ausschuss ist über das Projekt regelmäßig zu 

informieren. 

 

4. die Verwendung der Mittel der regionalen Kulturför-

derung. 

 

(3) Er entscheidet über: 

 

1. Beihilfen für Zwecke der landschaftlichen Kulturpfle-

ge ab einer Zuwendungshöhe von 2.500 €, 

 

 

2.  Beihilfen im Bereich Denkmalpflege ab einer Zu- 
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dungshöhe von 10.000 €, 

 

3. die Herausgabe von neuen Publikationsreihen, 

 

4. die Festsetzung der Höhe der Eintritts- und Füh-

rungsentgelte in den Museen des LVR, 

 

5. Verleihung des Rheinlandtalers, 

 

6. Vergabe von Stipendien und anderen Auszeichnun-

gen, 

 

7. Festlegung der Förderrichtlinien zur Förderung 

nichtstaatlicher Archive und Museen im Rheinland, 

 

8. Zustimmung zum Entwurf des Denkmalförderpro-

grammes des Landes NRW (Benehmensherstellung 

des LVR gem. § 36 Absatz 1 DSchG NRW), 

 

9. Berufung der Fachmitglieder des Ökologischen Bei-

rates des Bergischen Freilichtmuseums für Ökologie 

und bäuerlich-handwerkliche Kultur Lindlar im Be-

nehmen mit dem Umweltausschuss,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 wendungshöhe von 10.000 €, 

 

3.  die Herausgabe von neuen Publikationsreihen, 

 

4. die Festsetzung der Höhe der Eintritts- und Füh-

rungsentgelte in den Museen des LVR, 

 

5.   Verleihung des Rheinlandtalers, 

 

6.  Vergabe von Preisen und anderen Auszeichnun-

gen, 

 

7.   Festlegung der Förderrichtlinien zur Förderung 

nichtstaatlicher Archive und Museen im Rheinland, 

 

8.  Zustimmung zum Entwurf des Denkmalförderpro-

grammes des Landes NRW (Benehmensherstellung 

des LVR gem. § 36 Absatz 1 DSchG NRW), 

 

9.  Berufung der Fachmitglieder des Ökologischen Bei-

rates 

 

a) des LVR-Freilichtmuseums für Ökologie und 

bäuerlich-handwerkliche Kultur Lindlar 

 

b)    des LVR-Freilichtmuseums Kommern -
Rheinisches Landesmuseum für Volks-

kunde  
 

 im Benehmen mit dem Umweltausschuss,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag Dez.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktionelle Änderung 

 

 

LA 11.6.2010 
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10.  Berufung der Beiratsmitglieder des wissenschaftli-

chen Beirates für die Publikation des Rheinischen 

Städteatlasses. 

10. Berufung der Beiratsmitglieder des wissenschaftli-

chen Beirates für die Publikation des Rheinischen 

Städteatlasses. 
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§ 24 

Umweltausschuss 

 

(1) Der Umweltausschuss ist mit Ausnahme für die LVR-

Kliniken/den LVR-Klinikverbund zuständig für alle umwelt-

relevanten Angelegenheiten und für die Kulturlandschafts-

pflege im Rahmen der Aufgabenbereiche des LVR (§ 5 

LVerbO). 

 

 

 

 

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Haushaltsplan, 
 

2. Fragen der umwelt- und kulturlandschaftsbezogenen 

Erziehung und Bildung in LVR-Einrichtungen 

 

3. Grundsätze des Einsatzes und der Verwendung um-

weltfreundlicher Technologien, einschließlich Ver- 

und Entsorgung beim LVR, 

 

4. Planungen, Einzelprojekte und sonstige Maßnahmen 

zur umweltrelevanten Verbesserung der Liegen-

schaften des LVR und deren ökologisch sinnvolle 

Nutzung, 

 

 

§ 22 
Umweltausschuss 

 

(1) Der Umweltausschuss ist mit Ausnahme für die LVR-

Kliniken/den LVR-Klinikverbund, den LVR-Verbund Heil-

pädagogischer Hilfen sowie die LVR-
Krankenhauszentralwäscherei zuständig für alle um- 

weltrelevanten Angelegenheiten und für die Kulturland-

schaftspflege im Rahmen der Aufgabenbereiche des LVR  

(§ 5 LVerbO) sowie für Vergabeangelegenheiten des 

LVR, soweit diese nicht in die Zuständigkeit eines 
anderen Ausschusses fallen.  

 

(2) Er berät insbesondere über: 

 

1. Haushaltsplan, 
 

       2. Fragen der umwelt- und kulturlandschaftsbezoge- 

       nen Erziehung und Bildung in LVR-Einrichtungen 

 

3. Grundsätze des Einsatzes und der Verwendung 

umweltfreundlicher Technologien, einschließlich Ver- 

und Entsorgung beim LVR, 

 

4. Planungen, Einzelprojekte und sonstige Maßnahmen 

zur umweltrelevanten Verbesserung der Liegenschaf-

ten des LVR und deren ökologisch sinnvolle Nutzung, 

 

 

 

 

 

Anpassung an BS HPH , 

LVers 28.2.2011  

 

 

Wegfall des Vergabeaus-

schusses/ Verlagerung der 

Zuständigkeiten zum Umwelt-

ausschuss ; 

LVers 8.2.2010 
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5. Maßnahmen zur Reduzierung von umweltbelasteten 

Einflüssen durch vorhandene bauliche und bautech-

nische Anlagen sowie bei der Planung und Ausfüh-

rung von Baumaßnahmen, einschließlich Energie-

maßnahmen, 

 

6. umweltrelevante Einrichtungen und Maßnahmen in 

den Museen des LVR, 

 

7. Gestaltung des Agenda 21-Prozesses im LVR, 

 

8. Begleitung der Umsetzung des Öko-Audits in Dienst-

stellen des LVR, 

 

9. Benehmenserstellung zur Berufung der Fachmitglie-

der des ökologischen Beirates des Bergischen Frei-

lichtmuseums für Ökologie und bäuerlich-

handwerkliche Kultur Lindlar durch den Kulturaus-

schuss, 

 

10. Grundsätze der Kulturlandschaftspflege und ihre 
Umsetzung 

 

11. den Aufbau und die Einführung eines www-

gestützten digitalen Informationssystems - 

KuLaDigNW - für die rheinischen Kulturlandschaften, 

 

12. die Unterstützung der Naturparke im Rheinland. 

 

 

 

5. Maßnahmen zur Reduzierung von umweltbelas-

tenden Einflüssen durch vorhandene bauliche und 
bautechnische Anlagen sowie bei der Planung und 

Ausführung von Baumaßnahmen, einschließlich Ener-

giemaßnahmen, 

 

6. umweltrelevante Einrichtungen und Maßnahmen in 

den Museen des LVR, 

 

7. Gestaltung des Agenda 21-Prozesses im LVR, 

 

8. Begleitung der Umsetzung des Öko-Audits in 

Dienststellen des LVR, 

 

9. Benehmenserstellung zur Berufung der Fachmitglie-

der des ökologischen Beirates der LVR-
Freilichtmuseen Lindlar und Kommern durch den 

Kulturausschuss, 

 

 

10.Grundsätze der Kulturlandschaftspflege und ihre 

Umsetzung, 

 

11. den Aufbau und die Einführung eines www-

gestützten digitalen Informationssystems - 

KuLaDigNW - für die rheinischen Kulturlandschaf-

ten, 

 

       12. die Unterstützung der Naturparke im Rheinland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 11.6.2010 
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(3) Er entscheidet über: 

 

1. Durchführung von freiwilligen Umweltverträglich-

keitsprüfungen im Rahmen der Standortwahl für 

größere Neubauvorhaben des LVR, 

 

2. Grundsätze für die Beschaffung, den Einsatz und die 

Verwendung umweltfreundlicher Stoffe sowie über 

Grundsätze für die Entsorgung beim LVR. 
 

(3) Er entscheidet über: 

 

1. Durchführung von freiwilligen Umweltverträglich-

keitsprüfungen im Rahmen der Standortwahl für 

größere Neubauvorhaben des LVR, 

 

2. Grundsätze für die Beschaffung, den Einsatz und 

die Verwendung umweltfreundlicher Stoffe sowie 

über Grundsätze für die Entsorgung beim LVR, 

 

3. die Vergabe von Bauleistungen  im Hochbau mit 

einer Vergabesumme von mehr als  
1.000.000 €  
 
a) bei allen im Haushaltsplan des LVR veran-

schlagten Baumaßnahmen, 

 
b) bei allen mittel- und langfristig in den Wirt-

schaftsplänen der LVR-InfoKom und der LVR-

Jugendhilfe Rheinland mit Gesamtkosten von 

mehr als 1.000.000 € veranschlagten Bau-
maßnahmen, 

 

4. die Vergabe von Architekten-, Ingenieur- und Be-
ratungsleistungen zu Baumaßnahmen nach 
Nummer 3, mit Ausnahme von Prüfaufträgen an 

Prüfingenieure im Hochbau, bei Aufträgen mit 

mehr als 50.000 € Honorarsumme, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhebung der Wertgrenze 
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5. die Vergabe von  Liefer- und Dienstleis-

tungsaufträgen und Aufträgen für freiberuf-
liche Leistungen, mit Ausnahme der Verga-

ben nach Nummer 4, mit einem Vergabewert 
von mehr als 300.000 €  Dies gilt auch für 

einrichtungsübergreifende Vergaben im 
Rahmen des zentralen Einkaufs wenn mit 

der Vergabe nicht ausschließlich der Bedarf 

der wie Eigenbetriebe geführten Einrichtun-
gen des Landschaftsverbandes Rheinland 

gedeckt werden soll. 

 

(4) Er erhält vierteljährlich listenmäßig Mitteilung über Ver-

gaben (ausgenommen die wie Eigenbetriebe geführten Ein-

richtungen des Landschaftsverbandes Rheinland ) von: 

 

1. Bauleistungen (VOB) ab 25.000 € Vergabesumme, 

2. Architekten-, Ingenieur- und Beratungsleistungen von 

mehr als 30.000 € Honorarsumme. 
 

 

 

Anhebung der Wertgrenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhebung Wertgrenzen 
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§ 25 

Kommissionen 

 

Nach § 35 GeschO LVers gebildete Unterausschüsse und 

Kommissionen bereiten für ihren Aufgabenbereich The-

men/Beschlüsse inhaltlich vor und sprechen eine Empfeh-

lung an den zuständigen Ausschuss aus. 
 

§ 23 
Kommissionen 

 

Nach § 35 GeschO LVers gebildete Unterausschüsse und 

Kommissionen bereiten für ihren Aufgabenbereich The-

men/Beschlüsse inhaltlich vor und sprechen eine Empfeh-

lung an den zuständigen Ausschuss aus. 
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§ 26 

In-Kraft-Treten 

 

(1) Vorstehende Neufassung der Zuständigkeits- und Ver-

fahrensordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung 

durch den Landschaftsausschuss in Kraft. 

 

(2) Die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die 

Ausschüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und 

ihrer Kommissionen vom 11. Mai 2007 tritt gleichzeitig au-

ßer Kraft. 
 

§ 24 
In-Kraft-Treten 

 

(1) Vorstehende Neufassung der Zuständigkeits- und Ver-

fahrensordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung 

durch den Landschaftsausschuss in Kraft. 

 

(2) Die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die 

Ausschüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und 

ihrer Kommissionen vom 28.8.2009 tritt gleichzeitig außer 

Kraft. 
 

 

 


